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SfbonnenmttgpretS: gür Bafel gr. 5 — gür auswärts gr. 5, 50.

Utricft be» ftftt>ft3ertfd)en J$Ulitärto»artenunte an bie fofr
iuntrtencrfflinmlung im 3ai)x 1852.

(gcrtfegung unb ©d)lufj.)

Sufolge §. 2 ber Berorbnung öom 14. 3uni 1850 faben bie Äan«

tone aßjäfrlicf fpäteftenS bis jum 15. ©ejember ben SnftruftionSplan
ber im barauf folgenben Safr ju inftruirenben Sruppen bem fcfweijeri«
fefen Militärbepartcmente einjitretcfen. ©iefet Borfcfrift wirb öon bett

Wenigften Äantonen ein ©enüge geleiftet. Bon ben eingelangten Unter«

rieftsplänen, über welcfe jeweilen baS ©utaeften beS SnfpeftorS beS be«

treffenben ÄreifeS eingef olt wirb, fonnten als mit ben faefbejügtidjen

Borfcfriften ber eibgenöffifefen Militärorganifation im Sinflang ftefenb,

ofne Benterfung genefmigt unb jur Boßjiefung empfoflen werben, jene

öon 3üricf, greiburg, ©olotfurn, Bafel-©tabt unb Bafel=Sanbfcfaft,
29

Basel, 31. August 1853. K6u. K 7. Neunzehnter Jahrg.

Abonnementspreis: Für Basel Fr. 5 — Für auswärts Fr. 5. 50.

Bericht des schweizerischen Militardepartements an die hohe

Bundesversammlung im Jahr 1852.

(Fortsetzung und Schluß.)

Zufolge §. 2 der Verordnung vom 14. Juni 1850 haben die Kantone

alljährlich spätestens bis zum 15, Dezember den Jnstruktionsplan
der im darauf folgenden Jahr zu instruirmden Truppen dem schweizerischen

Militärdepartcmente einzureichen. Diefer Vorschrift wird von den

wenigsten Kantonen ein Genüge geleistet. Von den eingelangten

Unterrichtsplänen, über welche jeweilen das Gutachten des Inspektors des

betreffenden Kreises eingeholt wird, konnten als mit den sachbezüglichen

Vorschriften der eidgenössischen Militärorganisation im Einklang stehend,

ohne Bemerkung genehmigt und zur Vollziehung empfohlen werden, jene

Von Zürich, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft,
29
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©cfafffaufen, @t. ©aßen, Slppeitjeß 3-=Stf., Slargau, Sfurgau, Steuen«

bürg uttb Sefftn. Sinjelne mefr ober weniger bebeutenbe Beröoßftänbt«

gungett waren erforberlicf bei ben SnfiruftionSplänen ber f. ©tänbe Un«

tcrwalben ob unb nib bem SBalb, Sug, Sujern, Uri, ©cfwtjg, ©laruS,
©raubünben, SBaßiS, Slppenjeß St.-Stf. unb ©enf. Sujern, baS fefon
im 3uni baS Slnfttcfen gefleßt fatte, eS mödjte ifm geftattet werben,
ben SBieberfolungSunterricft ber ©efarffefügen nur aße jwei Safre
abfallen ju laffen, waS nadj bem Slrt. 70 ber eibgenöffifefen Miütärorga»
nifation abtefnenb beantwortet würbe, fteßte am 5. Dftober baS erneuerte

Slnfucfcn um Berfefiebung biefer Äurfe auf baS näcffte 3afr. Unterm

%. Dftober warb biefeS ©cfreiben bem Snfpeftor beS III. ÄreifeS jur
Begutadjtung überwiefen, unb nadj Slnförung beS BericftS beffelben bem

BunbeSratfe Porgetragen: ber Äanton Sujern fabe jwar nidjt naefgewie«

fett, baß er fidj in erjeptioneßen geogtapf ifefett unb topograpf ifcfen Ber»

f ältniffen beftnbe, bie eine StuSnafme öon ber Stegel, bie ©efarffefügen
aßjäfrlicf jufammen ju jiefen, reeftfertige; inbeffen fabe berfelbe öori»

gen SafreS bie ©efarffefügen auf bie boppelte Seit einberufen unb Per»

fpreefe, biefelben auef fünftigen SafreS mäftenb ber gleicfen ©auer in
bie 3nftruftton ju nefmen, fo baß in militärifcfer ^infteft mefr gelei»

ftet werbe, als WaS ber Slrt. 70, Litt, c beS ©efegeS über bie eibgenöf«

ftfefe Militärorganifation Perlangt; jubem fei bie 3afreSjett ja öorgerücft,

um nodj feurigen 3afres eine Snftruftion ber ©efarffefügen mit Stugen

öornefmen ju fönnen. SluS biefen ©runben beantrage eS bie Berfcfie«
bung beS EntfcfeibeS ber öorltegenben Slngelegenfeit.

Studj Uri fatte gewünfeft, feinen SBieberfoIungSfurS auf baS nädjfte

Safr ju üerfefieben, öoßjog jeboef, als ifm biefeS nidjt geftattet werben

woßte, bie einfeflägigen gefegttefen Befttmmungen.
Seittäuftge Äorrefponbenjen würben bejüglicf ber SnftruftionSpläne

ber f. ©tänbe Bem unb SBaabt gefüfrt. Stacfbem erfterer ©tanb feinen

SnfttufttonSplan für bte Steftuten eingefanbt fatte, ber mit einigen Be»

merfungen über bie ©auer beS UnterridjtS für bte Säger unb Slfpiranten

genefmigt wutbe, watb berfelbe bereits unterm 13. Märj eingelaben, audj
ben SnftruftionSpIan füt bie SBieberfolungSfurfe ber taftifefen Einfeiten
ber Snfanterie öorjutegen. hierauf erflärte ber StegierungSratf öon Bern

in feinem ©cfreiben öon 5. Mai: „©ie SBieberfolungSfurfe für bte 3n=

fantcrie beS BunbeSauSjugS muffen biefeS Safr unterbleiben, weit bie

finanjießen Äräfte beS ÄantonS bie Slbfaltung berfelben feuer nidjt er»

laufen, audj ber ©roßc Statf bafür feinen Slnfag bewilligt fabe." ©aS
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Schaffhausen, St, Gallen, Appenzell J,-Rh., Aargau, Thurgau, Neuenburg

und Tessin. Einzelne mehr oder weniger bedeutende Vervollständigungen

waren erforderlich bei den Jnjtrukrionsplcincn der h, Stände
Unterwalden ob und nid dem Wald, Zug, Luzern, Uri, Schwytz, Glarus,
Graubünden, Wallis, Appenzell A.-Rh. und Genf. Luzern, das schon

im Juni das Ansuchen gestellt hatte, es möchte ihm gestattet werden,
den Wiederholungsunterricht der Scharfschützen nur alle zwei Jahre
abhalten zu lassen, was nach dem Art. 70 der eidgenössischen Militärorganisation

ablehnend beantwortet wurde, stellte am 5. Oktober das erneuerte

Ansuchen um Verschiebung dieser Kurse auf das nächste Jahr. Unterm
Oktober ward dieses Schreiben dem Inspektor des III. Kreises zur

Begutachtung überwiesen, und nach Anhörung des Berichts desselben dem

Bundesrathe vorgetragen: der Kanton Luzern habe zwar nicht nachgewiesen,

daß er sich in exzeptionellen geographischen und topographischen
Verhältnissen befinde, die eine Ausnahme von der Regel, die Scharfschützen

alljährlich zusammen zu ziehen, rechtfertige; indessen habe derselbe vorigen

Jahres die Scharfschützen aus die doppelte Zeit einberufen und

verspreche, dieselben auch künftigen Jahres während der gleichen Dauer in
die Instruktion zu nehmen, fo daß in militärischer Hinsicht mehr geleistet

werde, als was der Art. 70, Litt. « des Gesetzes über die eidgenössische

Militärorganisation verlangt; zudem sei die Jahreszeit ja Vorgerückt,

um noch heurigen Jahres eine Instruktion der Scharfschützen mit Nutzen

Vornehmen zu können. Aus diesen Gründen beantrage es die Verschiebung

des Entscheides der Vorliegenden Angelegenheit.

Auch Uri hatte gewünscht, seinen Wicderholungskurs auf das nächste

Jahr zu Verschieben, vollzog jedoch, als ihm dieses nicht gestattet werden

wollte, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Weitläufige Korrespondenzen wurden bezüglich der Jnstruktionspläne
der h. Stände Bern und Waadt geführt. Nachdem ersterer Stand seinen

Jnstruktionsplan für die Rekruten eingesandt hatte, der mit einigen

Bemerkungen über die Dauer des Unterrichts für die Jäger und Aspiranten

gcnehmigt wurde, ward derselbe bereits unterm 13. März eingeladen, auch

den Jnstruktionsplan für die Wiederholungskurse der taktischen Einheiten
der Infanterie vorzulegen. Hierauf erklärte der Regierungsrath von Bern

in seinem Schreiben von ö. Mai: „Die Wiederholungskurse für die

Infanterie des Bundesauszugs müssen dieses Jahr unterbleiben, weil die

finanziellen Kräfte des Kantons die Abhaltung derselben Heuer nicht

erlauben, auch der Großc Rath dafür keinen Anfatz bewilligt habe," Das
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fcfweijcttfcf e Mititätbcpartement entgegnete f ietauf unterm 10. Mai: Be«

jügticf ber Berpflicftung beS f. ©tanbeS Bem jur Slbfaltung fragltcfer
Äurfe fönne im .§tnbltde auf Slrt. 64 unb 71, Litt, e ber eibgenöffifefen

Militätorganifation fein Sroeifel obwalten. ES fönne fidj bafer
nur nodj fragen, ob ber f. ©tanb Bern faltbare ©rünbe fabe, ftcf ber

Erfüßung biefer Bflicft ju entjiefen? ©aS ©efeg anetfenne feine folefen
©rünbe, fonbern nefme an, baß baS in bemfelben Potgefdjtiebene Mini«
mum beS SBieberf olungSunterricf tS unter aßen Umftänben ftattftnben muffe.

3n ber Sfat möge man nidjt üergeffen, baß ber <§auptjwerf beS ©taats
im ©cfuge beS Einjelnen mie beS ©anjen beflefe, unb baß folglidj bie

baju etforberlicfen Mittel jur Äategorie ber notfmenbtgen SluSgaben ge»

fören. SBenn ber f. ©tanb Bern öor Slßem bie Mittel ju biefen notf«
wenbigen SluSgaben öon feinen reiefen Etnnafinen erfebe, fo unterliege
bann audj feinem Sroeifel, baß bie ginanjfräfte öoßftänbig finreidjen,
bie SBiebetfotttngSfurfe ber Snfanterie unb ©cfatffdjügen audj feutigen
SafreS abjufalten. ©oßten aber wirflidj bie regelmäßigen Etnnaf nun

nidjt ausreichen, biefe notfwenbigfien SluSlagen ju befiteiten, fo fei eS

nicft in ber ©teßung ber eibgenöffifefen Beforben, wofl aber in betjeni«

gen beS StegierungSratfeS beS f. ©tanbeS Bem biejenigen SinnafmS«
queßen aufjufdjließen, bie erfotberlicf feien, um ben BttnbcSpfticften ge«

nügen ju fönnen. hierauf wanbte fidj bet StegierungSratf öon Bern mit
©cfreiben öom 29. Mai an bett BunbeSratf, ber auS ben oben entwiefel«

ten ©runben baS Bcgefren ebenfaßS abwieS, unb ifn unterm 16. Suni
aufforbette, feinen UnterridjtSpIan im ©inne beS Slrt. 64 ber eibgenöf«

fifefen Militärorganifation ju ergänjen. Mit einer Eingabe Pom 22.

Suli wieberfolte ber f. ©tanb Bern fein Stnfucfen unb maefte neuerbtngS

ju beffen Begrünbung bie fritifefe ftnanjieße Sage unb bie beporftefenbe

Steorganifation feiner Snfanterie geltenb. Unterm 19. Sluguft erwieberten

wir: eS ftefe unS feine Befugniß ju, einen Sluffcfub ber SBieberfolungS«

furfe gegenüber ber fatfegorifefen gorberung beS Slrt. 64 ber eibgenöffifefen

Militärorganifation ju bewißigen, unb wir muffen bafer nocfmalS

barauf bringen, baß ber f. ©tanb Bem ben bunbeSgefegtidjen Borfdjtif«
ten in Betreff ber Slbfaltung ber SBieberfolungSfurfe ber Snfanterie un»

Perweilt Stedjnung trage, ©a biefe Slufforberung ofne Slntwort blieb, fo

warb fie unterm 11. Dftober auf ben Slntrag beS fcfweijerifcfen Miti«
tärbeparteinentS wieberfolt, worauf bann unterm 18. gleicfen Monats
bie Slntwort einging, baß nunntefr bie SBieberfolungSfurfe für brei Ba«

taißone angeorbnet feien, baß aber biejenigen für bie übrigen Bataißone
29*
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schweizerische Militärdepartement entgegnete hierauf unterm 10. Mai:
Bezüglich der Verpflichtung des h. Standes Bern zur Abhaltung fraglicher
Kurse könne im Hinblicke auf Art. 61 und 71, Litt, o der eidgenössischen

Militärorganisation kein Zweifel obwalten. Es könne sich daher

nur noch fragen, ob der h. Stand Bern haltbare Gründe habe, sich dcr

Erfüllung dieser Pflicht zu entziehen? Das Gesetz anerkenne keine solchen

Gründe, fondern nehme an, daß das in demselben vorgeschriebene Minimum

des Wiedcrholungsunterrichts unter allen Umständen stattfinden müsse.

In der That möge man nicht vergessen, daß der Hauptzweck des Staats
im Schutze des Einzelnen wie des Ganzen bestehe, und daß folglich die

dazu erforderlichen Mittel zur Kategorie der nothwendigen Ausgaben
gehören. Wenn der h. Stand Bern vor Allem die Mittel zu diesen

nothwendigen Ausgaben Von seinen reichen Einnahmen erhebe, so unterliege
dann auch keinem Zweifel, daß die Finanzkräfte vollständig hinreichen,
die Wiederholungskurse der Infanterie und Scharfschützen auch heurigen

Jahres abzuhalten. Sollten aber wirklich die regelmäßigen Einnahmen

nicht ausreichen, diese nothwendigsten Auslagen zu bestreiten, so sei es

nicht in der Stellung der eidgenössischen Behörden, wohl aber in derjenigen

des Regierungsrathes des h. Standes Bern, diejenigen Einnahmsquellen

auszuschließen, die erforderlich seien, um den Bundespflichien
genügen zu können. Hierauf wandte sich der Regierungsrath von Bern mit
Schreiben Vom 29. Mai an den Bundesrath, der aus den oben entwickelten

Gründen das Begehren ebenfalls abwies, und ihn unterm 16. Juni
aufforderte, seinen Unterrichtsplan im Sinne des Art. 61 der eidgenössischen

Militärorganisation zu ergänzen. Mit einer Eingabe Vom 22.

Juli wiederholte der h. Stand Bern sein Ansuchen und machte neuerdings

zu dessen Begründung die kritische stnanzielle Lage und die bevorstehende

Reorganisation seiner Infanterie geltend. Unterm 19. August erwiederten

wir: es stehe uns keine Befugniß zu, einen Aufschub der Wiederholungskurse

gegenüber der kathegorischen Forderung des Art. 61 der eidgenössischen

Militärorganisation zu bewilligen, und wir müssen daher nochmals

darauf dringen, daß der h. Stand Bern den bundesgesctzlichen Vorschriften

in Betreff der Abhaltung der Wiederholungskurse dcr Infanterie nn-
Verweilt Rechnung trage. Da diese Aufforderung ohne Antwort blieb, so

ward sie unterm 11. Oktober auf den Antrag des schweizerischen

Militärdepartements wiederholt, worauf dann unterm 18. gleichen Monats
die Antwort einging, daß nunmehr die Wiedcrholungskurse für drei

Bataillone angeordnct seien, daß aber diejenigen für die übrigcn Bataillone
29*
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im Safre 1852 nicft mefr abgefalten werben fönnen. Steffi ben fefon
früfer berüfrten ftnanjießen ©runben würben als weitere Motiöe nodj
bie fiattgefabte SBaffergröße unb bie öorgerürfte SttfreSjeit angebracht.

©iefeS ©djreibcn öeranlaßte unS ju ber Erwieberung an Bern:
Um ben BunbeSpflicften nadjjufommen, fätte eS nidjt genügt, feuer

nur brei Bataißone jum SBieberfolungSfurfe einjuberufen. Bon 14 Ba«

taißonen feien nämlidj PorigeS Safr nur 8 Bataißone auf bie im Slrt. 64

»orgefefriebene Seit jum SBieberf olungSunterridjte gejogen worben, folg»

lief fätten biefeS 3afr 6 weitere Bataißone einberufen werben foßen.

Bon biefen feien nun nur 2 inftruirt worben nämlicf baS Bataißon
Str. 67 unb baS im Saget gewefene Bataißon gebier. ES feien fomit
noef 4 Bataißone im Stücfftanbe. Stun fonnten weber bie SBaffergröße

noef bie 3-tfreSjeit als EntfcfulbigungSgrünbe für biefe Untertaffung gelten,

inbem SBaffergrößen in ber ©cfweij (Sreigniffe feien, bie leiber bei»

nafe aße Safte miebetfefren unb ber f. ©tanb Bern 511 reefter Seit ge«

mafnt worben fei, feine BunbeSpflicften ju erfüllen. 3n erfterer <&infidjt

muffe namentlicf audj barauf ftngewiefen wetben, baß ber genannte ©tanb

bereits öorigeS Safr bte SBaffergröße jum Motiü genommen fabe, um
ben SBieberfotungSunterridjt ju »erfefieben. Unter biefen Umftänben bleibe

jDetn BunbeStatfe nidjtS übrig, als nocfmalS bie bringenbe Einlabung an

bett f. ©tanb Bern gu ridjten, bem Slrt. 64 ber eibgenöffifefen Militär«
organifation ein ©enüge jtt leiften. ©iefer Einlabung warb jeboef bei

ber nun wirflief ftarf »orgerürften SafreSjeit nicft golge geleiftet, fo

baß ber f. ©tanb Bern immerfin mit brei Bataißonen Snfanterie, bie

ben SBieberfoIungSfurS fätten beftefen foßen, im Stücfftanbe geblieben ift.
Eben fo umftänblicf waren bie Berfanblungen, in Bejug auf bie

Snftruftion ber Snfanteriebataißone unb ©cfatffcfügenfompagnien beS

f. ©tanbeS SBaabt, ber für Boßjiefttng ber neuen eibg. Militärorgani»
tion, wenigftenS für bie erftem, noef nidjtS getfan fat. Unterm 10. Mai
fanb fidj bafer baS Militärbepartemeitt »eranlaßt, bie Einfenbung beS

3nftruftionSpIaneS ju Peilungen. Unterm 7. Suni langte bann berfelbe

ein, betraf aber nur ben Stefrutenuiitetricft, weßfalb ber BunbeSratf am

16. Suni an bortige Stegierung bie Einlabung erließ, audj einen 3n«

ftruftionSplan für bte SBieberfolungSfurfe einjitfenben. ©a biefe Sink«

bung ofne Erfolg blieb, fo würbe fie am 20. Suli wieberfolt, unb atS

auef biefer ©djritt ofne Stefultat geblieben war, unterm 17. Sluguft bie

Slufforberung gefteßt, inner bett näcfften 8 Sagen bett bießfäßigen bun«

beSgefegtidjen Borfcfriften nacfjitfommen, inbem wit fonft genötfigt
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im Jahre 1852 nicht mehr abgehalten werden können. Nebst den schon

früher berührten finanziellen Gründen wurden als weitere Motive noch
die stattgehabte Wassergröße und die vorgerückte Jahreszeit angebracht,

Diefes Schreiben veranlaßte uns zu der Erwiederung an Bern:
Um den Bundespflichten nachzukommen, hätte es nicht genügt, Heuer

nur drei Bataillone zum Wiederholungskurse einzuberufen. Von 11

Bataillonen feien nämlich voriges Jahr nur 8 Bataillone auf die im Art. 61

Vorgeschriebene Zeit zum Wiederholnngsunterrichte gezogen worden, folglich

hätten dieses Jahr 6 weitere Bataillone einberufen werden sollen.

Von diesen seien nun nur 2 instruirt worden, nämlich das Bataillon
Nr. 67 und das im Lager gewesene Bataillon Hebler. Es seien somit

noch 1 Bataillone im Rückstände, Nun könnten weder die Wassergröße

noch die Jahreszeit als Entschuldigungsgründe für diefe Unterlassung gelten,

indem Wassergrößen in der Schweiz Ereignisse seien, die leider

beinahe alle Jahre wiederkehren und der h. Stand Bern zn rechter Zcit
gemahnt worden sci, feine Bundespflichten zu crfüllen. In ersterer Hinsicht
müsse namentlich auch darauf hingcwiesen wcrdcn, daß der genannte Stand
bereits voriges Jahr die Wassergröße zum Motiv genommen habe, um
den Wiederholungsunterricht zu Verschieben, Unter diesen Umständen bleibe

Hem Bundesrathe nichts übrig, als nochmals die dringende Einladung an

den h. Stand Bern zu richten, dem Art. 64 dcr eidgenössischen

Militärorganisation ein Genüge zu leisten. Dieser Einladung ward jedoch bei

der nun wirklich stark vorgerückten Jahreszeit nicht Folge geleistet, so

daß der h. Stand Bern immerhin mit drei Bataillonen Infanterie, die

den Wiederholungskurs hätten bestehcn follen, im Rückstände geblieben ist.

Eben so umständlich waren die Verhandlungen, in Bezug auf die

Instruktion der Jnfanteriebataillone und Scharfschützenkompagnien des

h. Standes Waadt, der für Vollziehung der neuen eidg. Militärorgani-
tion, wenigstens für die erstern, noch nichts gethan hat. Unterm 10. Mai
fand fich daher das Militärdepartement veranlaßt, die Einsendung des

Jnstruktionsplanes zu verlangen. Unterm 7. Juni langte dann derselbe

ein, betraf aber nur den Nekrutenunterricht, weßhalb der Bundesrath am

16. Juni an dortige Regierung die Einladung erließ, auch einen

Jnstruktionsplan für die Wiederholungskurse einzusenden. Da diese Einladung

ohne Erfolg blieb, so wurde sie am 20. Juli wiederholt, und als

auch dieser Schritt ohne Resultat geblieben war, unterm 17. August die

Aufforderung gestellt, inner den nächsten 8 Tagen den dießfäUigen

bundesgesetzlichen Vorschriften nachzukommen, indem wir sonst gcnöthigt
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fein Würben öon uns aus biejenigen Beftimmttngen ju treffen, welcfe
geeignet waten, bie in grage liegenben Borfcfriften in SluSfüfrung ju
bringen.

hierauf antwortete ber ©taatSratf beS f. ©tanbeS SBaabt unterm
18. Sluguft : ba eben eine Äommiffton mit bet StuSatbeitttng eineS ®e»

fegeS über bie ÄantonSmtütäröerfaffung befdjäftigt fei, fo fabe er erft
baS Stefultat ifrer Beratfung bejüglid) ber SBieberfolungSfurfe ber

Snfanterie abwarten woßen, beöor er unS antwotten wütbe. Segt fei er int
gaße, anjujeigen, baß nacf bem Borfdjläge ber Äommiffion, ber im näd)=

ften ©roßen Statt)e öorgelegt werbe, bie SBieberfolungSfurfe ber 3n»

fanterie unb ©efarffefügen aße jwei Safre ftattftnben werben, unb jwar
auf bie boppelte Slnjafl ber in ben Slrtifeln 64, 65, 70 u. 71 ber

eibgenöffifefen Militärorganifation öorgefefriebenen UnterricftStage. Stber

biefeS ©efeg fönne erft int Safr 1853 Slnwenbung ftnben, inbem bet

Unterricft pro 1852 nacf ben Beftimmungen ber früfern Militäröerfaf«
fung angeorbnet unb bereits, mit StuSnafme einer Stuppenbefammlung
im Monat Stoöember, beenbigt fei. ©emjufolge fätten aße Snfanterieba»
taißone beS SluSjugS unb ber Steferöe im Safte 1852 beftanben :

4 Sage ÄontingentSü6ungen (exercices de contingent),
2 „ ÄontingentSjufammenjüge mit Manööem,
1 „ Borinfpeftton mit ManöPem (Anvantrevue),
1 „ Snfpeftion mit ManöPem unb geuerererjieren,
7 „ mit einer jeweiligen ©auer öon 3 bis 6 ©tunben, woju

int Stoöember noef 1 Sag ©etattinfpeftion über aße ©egenfiänbe ber

Bewaffnung ttnb SluSrüftung fommen. ©omit fabe bie Mannfcfaft ber Sn»

fantetie öon SBaabt, bie butdj baS borttge nodj in Äraft beftefenbe Mi-
ütärgefeg öorgefefriebenen SBieberfolungSfurfe mitgemaeft, unb eS fönne

ifr gewiß nicft jugemutfet werben, nun audj nodj ben in ber etbgenöf«

fifdjen Militärorganifation feftgefegten Unterricft gu beftefen.

SBaS bie ©efarffefügen betreffe, fo fei eS rieftig, baß fie biefeS Safr
feinem Äurfe beigemofnt, aber 1851 feien aße 8 Äompagnien ju SBieberf

olungSfttrfen berufen worben; baS nodj in Äraft beftefenbe Mititär-
gefeg fcf reibe biefe Uebungen nur alle 2 Safre Por, unb bis baS neue

©efeg angenommen fei, fabe ftcf ber ©taatSratf öon SBaabt öeranlaßt

gefefen, auf bem biSferigen guße fortjufafren um fo mefr, ba buref
baS neue Mititärgefeg bie Eintfeilung ber Militärbejtrfe beS ÄantonS

große Slbänberungen erleiben werbe. Enblicf fei nicft aus beut Sluge ju
öerlieren, baß nacf Slrt. 11 beS ©efegeS über bie SJcannfcfaftSfcala öom
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sein würden, von uns aus diejenigen Bestimmnngen zu treffen, welche

geeignet wären, die in Frage liegenden Vorschriften in Ausführung zu
bringen.

Hierauf antwortete der Staatsrath des h. Standes Waadt unterm
18. August: da eben eine Kommission mit der Ausarbeitung eines

Gesetzes über die Kantonsmilitärverfassung beschäftigt sei, so habe er erst

das Resultat ihrer Berathung bezüglich der Wiederholungskurse der

Infanterie abwarten wollen, bevor er uns antworten würde. Jetzt sei er im
Falle, anzuzeigen, daß nach dem Vorschlage dcr Kommission, dcr im nächsten

Großen Rathe Vorgelegt werde, die Wiedcrholungskurse der

Infanterie und Scharfschützen alle zwei Jahre stattfinden werden, und zwar
auf die doppelte Anzahl der in den Artikeln 61, 63, 70 u. 71 der

eidgenössischen Militärorganisation vorgeschriebenen Unterrichtstage. Abcr
diescs Gesetz könne erst im Jahr 1833 Anwendung finden, indcm der

Unterricht pro 1832 nach den Bestimmungen der frühern Militärverfassung

angeordnet und bereits, mit Ausnahme einer Truppenbesammlung
im Monat November, beendigt sei. Demzufolge hätten alle Jnfanteriebataillone

des Auszugs und der Reserve im Jahre 1832 bestanden:

1 Tage Kontingentsübungen (exercices 6e contingent),
2 „ Kontingentszusammenzüge mit Manövern,
1 „ Vorinspektion mit Manövern (^nvantrevue),
1 „ Inspektion mit Manövern und Feuerererzieren,
7 „ mit einer jeweiligen Dauer von 3 bis 6 Stunden, wozu

im November noch 1 Tag Detailinspektion über alle Gegenstände der

Bewaffnung und Ausrüstung kommen. Somit habe die Mannschaft der

Infanterie Von Waadt, die durch das dortige noch in Kraft bestehende

Militärgesetz vorgeschriebenen Wiederholungskurse mitgemacht, und es könne

ihr gewiß nicht zugemuthet werden, nun auch noch den in der eidgenössischen

Militärorganisation festgesetzten Unterricht zu bestehen.

Was die Scharfschützen betreffc, so sei es richtig, daß sie dieses Jahr
keinem Kurse beigewohnt, aber 1831 seien alle 8 Kompagnien zu

Wiederholungskursen berufen worden; das noch in Kraft bestehende Militär-
gcsetz schreibe diese Uebungen nur alle 2 Jahre vor, und bis das neue

Gesetz angenommen sei, habe sich der Staatsrath Von Waadt veranlaßt

gesehen, auf dem bisherigen Fuße fortzufahren, um fo mehr, da durch

das neue Militärgcsetz die Eintheilung der Militärbezirke des Kantons

große Abänderungen erleiden werde. Endlich sei nicht aus dem Auge zu

Verlieren, daß nach Art. 11 des Gesetzes über die Mannschastsscala Vom
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27. Sluguft 1851 ben Äantonen jur SluSfüfrung ifrer Dbliegenfeiten,
bejüglicf auf ben SluSjug, eine griff Pon 4 Safren eingeräumt fei, unb

waS öon ber Organifation ber Äontingente gelte, bejief e fidj gewiffer«

maßen auef auf bieSnftruftion. SmSafr 1853 werben bie eibg. Borfcfriften
genau in Boßjug gefegt wetben; für baS 3afr 1852 t)offe er aber, baß

wir auS ben angegebenen ©runben öon unferm Begefren abftraftren.
Unterm 25. Sluguft würbe öon unS erwiebert, wir fönnen bie öom

©taatSratf beS f. ©tanbeS SBaabt geltenb gemaeften Motiöe nicft fin«
rcidjenb ftnben, benfetben öon bett in ben Slrttfefn 64 unb 70, Litt. C

beS ©efegeS über bie eibg. Militärorganifation öorgefefriebenen SBieber«

foluttgSfurfcn ju entfeben. ©iefeS ©efeg fei fefon mit bem 1. Suli 1850

in Äraft getreten, unb fabe aud) bejüglicf ber Snfanterie unb ©cfarf«
fdjügen ofne irgenb ein materießeS #inberniß fofort feine Slnwenbung

ftnben fönnen. SluS biefem ©runbe muffen wir bebauem, baß ber f. ©tanb
SBaabt wenigftenS jum Sfeil feine alte Militärorganifation, bie burd)
bie eibgenöfftfdje, fo weit eS bie Snftruftion betreffe, außer Äraft gefegt

fei, öoßjogen fabe unb nidjt bie Befiimmungen ber tegtern.

SebenfaßS aber feien bie ftattgefunbenen3nfpeftionen, bie im ©runbe

nidjtS anbereS feien, atS Mufterungen ber Äleibung unb Bewaffnung,
wenig geeignet, bie in ben erwäfnten ©efegfleßen öorgefefriebene Snffruf»
tion ju ergänjen. ©er Unterricft ber GabreS mangle barin gänjlid) unb bie

taftifefen Einfeiten werben nicft als folefe geübt. ©atauS folge, baß bie ge»

madjten Seiftungen ben eibgenöffifefen Borfcfriften burcfauS nicft ent«

fpreefen.
SBaS bie ©efarffefügen inSbefonbere betreffe, fo fage ber Slrt. 70

Litt. C ber eibg. Militärorganifation ganj beftimmt, baß fie aße Safte
befummelt unb geübt werben foßen. Sir fönnen baf er unter feinen Um«

ftanben unfere Suftimmung baju geben, baß baS Safr ablaufe, ofne baß

fte ifteu Unterricft genießen.

©ie Slnftcft, baß ber Slrt. 11 beS BunbeSgefegeS Pom 27. Sluguft
1851 bie Befiimmungen beS ©efegeS über bie eibg, Militärorganifation
öom 8. Mai 1850, bejüglicf ber Snftruftioit, mobifijtre, fei unbegrün-
bet. ©iefer Slrt. 11 fpreefe nur öon Seiftungen int Berfoneßen unb Ma=

terteßen, welcfe bie refp. Äantone früfer nicft fteßen mußten, aber fei«

neSmegS öon ÄorpS, bie ben Äantonen fefon burdj bte früfere ©cala
auferlegt waren, unb am aßerwenigftett Pon ber Snftruftion.

Slucf fönne nicft mit ©tißfcfweigen übergangen wetben, baß feit
ber Einfüfrung beS netten SnfpcftionSmobttS, b. f. feit 1849, ber Sn-
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27. August 1851 den Kantonen zur Ausführung ihrer Obliegenheiten,

bezüglich auf den Auszug, eine Frist von 4 Jahren eingeräumt sei, und

was von der Organisation der Kontingente gelte, beziehe sich gewissermaßen

auch auf dieJnstruktion. JmJahr 1833 wcrden die eidg. Vorschriften

genau in Vollzug gesetzt werden; für das Jahr 1852 hoffe er aber, daß

wir aus dcn angegcbenen Gründen von unserm Begehren abstrahiren.

Unterm 25. August wurde Von uns erwiedert, wir können die Vom

Staatsrath des h, Standes Waadt geltend gemachten Motive nicht
hinreichend finden, denselben von den in den Artikeln 61 und 70, Litt. 0
des Gesetzes über die eidg. Militärorganisation vorgeschriebenen Wieder-

holungskursen zu entheben. Dieses Gesetz sei schon mit dem I.Juli 1850

in Kraft getreten, und habe auch bezüglich der Jnsanterie und Scharfschützen

ohne irgend ein materielles Hinderniß sofort seine Anwendung
finden können. Aus diesem Grunde müssen wir bedauern, daß der h. Stand
Waadt wenigstens znm Theil seine alte Militärorganisation, die durch
die eidgenössische, so weit es die Instruktion betreffe, außer Kraft gesetzt

sei, Vollzogen habe und nicht die Bestimmungen der letztern.

Jedenfalls aber seien die ftattgefundenen Inspektionen, die im Grunde

nichts anderes seien, als Musterungen der Kleidung und Bewaffnung,
wenig geeignet, die in den erwähnten Gesetzstellen Vorgeschriebene Instruktion

zu ergänzen. Der Unterricht der Cadres mangle darin gänzlich und die

taktischen Einheiten werden nicht als solche geübt. Daraus folge, daß die

gemachten Leistungen den eidgenössischen Vorschriften durchaus nicht
entsprechen.

Was die Scharfschützen insbesondere betreffe, so sage der Art. 70
Litt. 1? der eidg. Militärorganisation ganz bestimmt, daß sie alle Jahre
besammelt und geübt wcrdcn sollen. Wir können daher unter keinen

Umstände unsere Zustimmung dazu geben, daß das Jahr ablaufe, ohne daß

sie ihren Unterricht genießen.

Die Ansicht, daß der Art, 11 des Bundesgesetzes vom 27. August
1851 die Bestimmungen des Gesetzes über die cidg. Militärorganisation
vom 8. Mai 1850, bezüglich der Instruktion, modifizire, sei unbegründet,

Dicscr Art. 11 spreche nur Von Leistungen im Personellen und

Materiellen, welche die resp. Kantone früher nicht stellen mußten, aber

keineswegs Von Korps, die den Kantonen schon durch die frühere Scala
auferlegt waren, und am allerwenigsten von der Instruktion.

Auch könne nicht mit Stillschweigen übergangen werden, daß seit

der Einführung des neucn Jnfpektionsmodus, d. h. fcit 1819, der In-
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fpeftot beS XI. ÄreifeS, ju bem ber Äanton SBaabt geföre, noef fein
einjigeS Bataißon fetneS ÄontingentS befummelt gefefen fabe.

Enblicf fönnen wir um fo weniger auf eine ©iSpenfation öon bie«

fen SBieberfolungSfurfen eingefen, als wir öott ben beiben f. Stättjen

noef befonberS beauftragt worben feien, über genaue Erfüßung ber Bun«
beSpflicften öon ©eite ber Äantone ju waefen.

SluS aß biefen ©runben riefteten wir bie bringenbe Einlabung an
bie f. Stegierung öon SBaabt, fie woße bie Botfdjriften ber Slrt. 64

unb 70, Litt. C ber eibg. Militärorganifation ofne Berjitg öoßjiefett.
©iefem entgegnete ber ©taatSratf öon SBaabt mit ©efreiben öom

%. Dftober, bejüglicf ber Snfanterie fei ber BunbeSratf finfieftüdj ber

StuSbefnung ifrer Uebungen unb Snfpeftionen nidjt fiitlänglicf untetridj»
tet. SBeit entfernt, nur einfaefe Snfpeftion ber Äleibung unb Bewaffnung

ju fein, fanben biefe nur ftatt bei ber erften ÄontingentSmufterung, ber

Borinfpeftton unb bei bem 3"fammeiijug im Stoöember; bei ben anbern

ÄontingentSererjitien wetben bie Sruppen in ber ©olbaten unb BelotonS«

fcfule geübt; bei benÄontingentSmufterungett, bie gewöfnlicf bie ©tärfe eineS

BataißonS faben, füfre man BataißonSmanöPer unb öfters gelbmanööer
auS ; auf ben Botinfpeftionen werben wäfrenb eine Äompagnie bie ©etait»

infpeftion paffirt, bie übrigen Äompagnien itt ben ManöPem geübt, unb

enblicf bei ben Snfpeftionen (revues), wo man fo Piel möglidj jwei Bataißone

jufammenjiefe, werben, wenn eS ber SBaffenplag geftattet, öon Morgens 5

Ufr bis StacfmittagS 1 bis 2 Uft, bie geuet«, bie BataißonS- unb Si«

nienmanööer auSgefüfrt. ©ie 3fü, bie auf biefe Uebungen öetwenbet

wetbe, entfpreefe alfo ber ©auer beS SBieberfolungSunterrtcftS, wie ifn
bie eibg. Militätotganifation öorfajreibe, welcf' legiere er übrigens öon

1853 an genau üoßjiefen werbe. Slber, wie fefon im erften Briefe öom

18. Sluguft bemerft worben fei, fonnte er für 1852, ofne große Miß«

ftimmung feröorjurufen, bie Sruppen, weldje nacf bem Äantonalgefeg

ifre ©ienftpflieft erfüllt faben, nicft nocfmalS befammeln, um auef bett

eibg. Borfcfriften eine ©einige ju leiften. UebrigenS wäre baju bie 3af=

reSjeit beteitS ju weit öorgerücft.
SBaS bie ©efarffefügen betreffe, fo fage bie eibg. Sjitlttärorganifa«

tton wofl, baß ifre Uebungen aßjäfrlicf ftattftnben foßen. Slber bie

öffentlidje Meinung fpredje fidj gegen biefen MobuS auS unb wirttidj
lofne eS ftdj faum ber Müfe, bie Äompagnien, bie oft fin unb fer fedjS

SJtarfdjtage faben, bis fie auf einen geeigneten SBaffenplag, j. B. Biete,
gelangen fönnen, für 4 UebungStage folefe Märfcfe maefen ju laffen.
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spekror des XI. Kreises, zu dem der Kanton Waadt gehöre, noch kein

einziges Bataillon feines Kontingents besammelt gesehen habe.

Endlich können wir um so weniger auf eine Dispensation Von diesen

Wiederholungskurfen eingehen, als wir von den beiden h. Rathen
noch besonders beauftragt worden seien, über genaue Erfüllung der

Bundespflichten von Seite der Kantone zu wachen.
Aus all diesen Gründen richteten wir die dringende Einladung an

die h. Regierung Von Waadt, sie wolle die Vorschriften der Art. öl
und 7t), Litt. 0 der eidg. Militärorganisation ohne Verzug vollziehen.

Diesem entgegnete der Staatsrath von Waadt mit Schreiben vom

Oktober, bezüglich der Infanterie sei der Bundcsrath hinsichtlich dcr

Ausdehnung ihrer Uebungen und Inspektionen nicht hinlänglich unterrichtet.

Weit entfernt, nur einfache Inspektion der Kleidung und Bewaffnung

zu sein, fänden diese nur statt bei der ersten Kontingentsmusterung, dcr

Vorinspektion und bei dem Zusammenzug im November; bei den andern

Kontingentsererzitien werden die Truppen in der Soldatcn - und Pelotonsschule

geübt; bei denKontingentsmusterungen, die gewöhnlich dieStärke eines

Bataillons haben, führe man Bataillonsmanöver und öfters Feldmanövcr

aus ; auf den Vorinspektionen werden während eine Kompagnie die Detail-
inspcktion passirt, die übrigen Kompagnien in den Manövern gcübt, und

endlich bei den Inspektionen (revues), wo man so Viel möglich zwei Bataillone
zusammenziehe, werden, wenn es der Waffenplatz gestattet, von Morgens S

Uhr bis Nachmittags 1 bis 2 Uhr, die Feuer-, die Bataillons- und Li-
nienmanöver ausgesührt. Die Zcit, die auf diese Uebungen Verwendet

werde, entspreche also der Dauer des Wiederholungsunterrichts, wie ihn
die eidg. Militärorganisation vorschreibe, welch' letztere er übrigens von

1853 an genau Vollziehen werde, Abcr, wie schon im ersten Briefe Vom

18. August bemerkt worden sei, könnte er für 1852, ohne große

Mißstimmung hervorzurufen, die Truppen, welche nach dcm Kantonalgesctz

ihre Dienstpflicht erfüllt haben, nicht nochmals befammelu, um auch den

eidg. Vorschriften eine Genüge zu leisten, Uebrigens wäre dazu die

Jahreszeit bereits zu weit vorgerückt.
Was die Scharfschützen betreffe, so sage die eidg. Militärorganisation

wohl, daß ihre Uebungen alljährlich stattstnden sollen. Aber die

öffentliche Meinung spreche sich gegen diesen Modus aus, und wirklich

lohne es sich kaum der Mühe, die Kompagnien, die oft hin und her fcchs

Marschtage haben, bis sie auf einen geeigneten Waffenplatz, z. B. Bière,

gelangen können, für 1 Uebungstage solche Märsche machen zu lassen.
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ES wäre Weit jwerfmäßiget, fie wie bte Snfanterie nur aße jwei Safte
unb bann auf längere 3eit einjuberufen. UebrigenS fcfeine eS, wir tfei«
len biefe Slnftcft, ba wir unterm 12. Märj affin bie Militärorganifa«
tion öon Steuenburg fanftiontrt faben, welcfe in ben Strtifeltt 78 unb

80 feftfege, baß bie ©efarffefügen beS SluSjugS unb ber Steferüe nur aße

jwei Safre jufammen gejogen werben. SBaS man einem Äanton bewißige,
werbe man einem anbern nicft öerweigem fönnen.

Unterm 11. Dftober antworteten wir fierauf, inbem wir öon öom

ferein erflärten, baS ©cfreibett beS f. ©tanbeS SBaabt öom 5/c. Dftober

entfalte feine neuen Sfatfadjen, im SBefetttlicfen golgenbeS : ©ie ©ar»

ffeßung beSjenigen, waS auf ben Muftetungen unb Snfpeftionen gelefrt
ttnb geübt werbe, anbere feine früfer auSgefprocfene Slnftdjt nidjt. Eine

Snfttuftion fönne nur bann grünbtief unb mit Stugen ertfeilt werben,

wenn fie in einer ununterbroefenen Steifenfolge öon Sagen unb nacf
einer geförtgen Borübung ber EabreS ftatt tjabt. ®o fei biefer Unterrieft
auef im Slrt. 64 ber eibg. Militärorganifation öorgefcfrieben, unb auS

biefem ©runbe öerlange berfelbe als Minimum eine Befammlung öon brei

Sagen mit einer Borübung ber EabreS öon ber nämlicfen ©auer. Ein
Unterrieft öon einigen ©tunben in einem Sage fönne für nidjtS Slnbe«

reS angefefen werben, als eine Snfpeftion ber SBaffen, unb fei weit ent«

fetnt, ben Stnforbemngen beS ©efegeS ju entfpreefen.
Slucf fönnen wir bie üorgerürfte 3afreSjeit nicft als einen ©runb

anerfennen, bte SBieberfolungSfurfe nicft abjufalten, ba Weber er noef
baS fefwetjerifefe Militärbepartement untertaffen fabe, ben f. ©tanb SBaabt

recftjeitig an bie Erfüßung feiner BunbeSpflicften ju erinnern.

Bejüglicf ber ©efarffefügen inSbefonbere fei eS nicft an unS, bie

Swecfmäßtgfett ber Borfcfrift beS Sltt. 70, Litt, e beS ©efegeS über bie

eibg. Militärorganifation ju beurtfeilen. Bielmefr fa6en wir bie Bfticf t,
attSjufüfren, waS bie BunbeSöerfammlung befdjloffen fabe. ©ie Stnftdjt
ber Stegierung beS f. ©tanbeS SBaabt, baß alle Äantone bejüglicf ber

Snftntftton ifrer Sruppen gleidj gef alten werben foßen, fei nidjt nur in
ber Stllgemeinfeit, wie fte biefelbe geltenb maefen woße, bie rieftige; im
©egentfeil feien wir buref ben Slrt. 64 ermäeftigt, mit ben refp. Äan«

tonSregierungen, wenn ifre geograpfifefen Berfaltniffe ber Berfamm«
Iitttg ber Sruppen ©cfwierigfeiten itt ben SBeg legen, über einen anbern

3nflruftionSmobuS, immerfin unter Beobadjtung ber militärifcfen Snte-
reffen ber Eibgenoffenfdjaft, in Untetfanbtung ju treten. SBir fön«

neu bafer nur mit ifr einPerftanben feitt, baß aße Äantone unter
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Es wäre weit zweckmäßiger, sie wie die Infanterie nur alle zwei Jahre
und dann auf längere Zeit einzuberufen. Uebrigens scheine es, wir theilen

diese Ansicht, da wir unterm 12. März abhin die Militärorganisation

von Neuenburg sanktionirt haben, welche in den Artikeln 78 und

80 festsetze, daß die Scharfschützen des Auszugs und der Reserve nur alle

zwei Jahre zusammen gezogen werden. Was man einem Kanton bewillige,
werde man einem andern nicht verweigern können.

Unterm 11. Oktober antwortete» wir hierauf, indem wir von vorn

herein erklärten, das Schreiben des h. Standes Waadt Vom -'/«.Oktober

enthalte keine neuen Thatsachen, im Wesentlichen Folgendes: Die
Darstellung desjenigen, was auf den Musterungen und Inspektionen gelehrt
und geübt werde, ändere seine früher ausgesprochene Ansicht nicht. Eine

Instruktion könne nur dann gründlich und mit Nutzen ertheilt werden,

wenn sie in einer ununterbrochenen Reihenfolge Von Tagen und nach

einer gehörigen Vorübung der Cadres statt habe. So sei dieser Unterricht
auch im Art. 61 der eidg, Militärorganisation vorgeschrieben, und aus

diesem Grunde verlange derselbe als Minimum eine Besammlung Von drei

Tagen mit einer Vorübung der Cadres Von der nämlichen Dauer. Cin

Unterricht Von einigen Stunden in einem Tage könne für nichts Anderes

angesehen werden, als eine Inspektion der Waffen, und sei weit

entfernt, den Anforderungen des Gesetzes zu entsprechen.

Auch können wir die vorgerückte Jahreszeit nicht als einen Grund
anerkennen, die Wiederholungskurse nicht abzuhalten, da weder er noch

das schweizerische Militärdepartement unterlassen habe, den h. Stand Waadt

rechtzeitig an die Erfüllung seiner Bundespflichten zu erinnern.

Bezüglich der Scharfschützen insbesondere fei es nicht an uns, die

Zweckmäßigkeit der Vorschrift des Art. 70, Litt, e des Gesetzes über die

cidg. Militärorganisation zu beurtheilen. Vielmehr haben wir die Pflicht,
auszuführen, was die Bundesversammlung beschlossen habe. Die Ansicht
der Regierung des h. Standes Waadt, daß alle Kantone bezüglich der

Instruktion ihrer Truppen gleich gehalten werden sollen, sei nicht nur in
der Allgemeinheit, wie sie dicsclbc geltend machen wolle, die richtige; im
Gegentheil seien wir durch den Art. 61 ermächtigt, mit den resp.

Kantonsregierungen, wenn ihre geographischen Verhältnisse der Versammlung

der Truppen Schwierigkeiten in den Weg legcn, über einen andern

Jnstruktionsmodus, immerhin unter Beobachtung der militärischen
Interessen der Eidgenossenschaft, in Unterhandlung zu treten. Wir können

daher nur mit ihr einverstanden sein, daß alle Kantone unter
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gleicfen Umftänben gleicf gefallen werben foßen. Eben fo fönnen wir

ifr bie beftimmte Suficferung geben, baß biefeS auef ifr gegenüber jeber»

jeit ftatt gefabt fabe, unb auef in 3ufunft ftatt faben Werbe.

©cfließlief würbe wieberfolt auf Erfüllung ber mefrerwäfnten gefeg»

liefen Borfcfriften gebrungen.

Mit biefem ©efreiben fefloß bie facfbejüglicfe Äorrefponbenj mit
bem f. Stanbe SBaabt, ber nun mit ber ganjen Slnorbnitng ber SBieber»

folungSfurfe für bie Snfanterie unb bie ©efarffefügen feines SluSjugS

pro 1852 öoßftänbtg im Stürfftanb fief beftnbet.

ES finb über bie Snfpeftionen ber Snfanterie unb ©efarffefügen im

Safr 1852 bie nacföerjeicfneten Bertcfte eingelangt unb ben refp. Äan»

tonen mitgetfeilt worben, unt ben barin entfallenen Bemerfungen Stecf»

nung ju tragen.

I. SnfpeftionSfreiS (Dberft ©mür).

4 Äompagnien ©efarffefügen beS SluSjugS »on 3ürid).
3 „ „ bei Steferöe „ „
6 Bataißone Snfanterie beS SluSjugS „ „
2 „ „ ber Steferöe „ „
gerner wofnte ber Snfpeftor auf brei SBaffenplagen ben Brüfungen

ber Stefruten burdj ben Oberinftruftor bei, überwaef te bie Uebungen eineS

©djutbataißonS unb infpijirte ein Sägerbataißon (Stefruten).

II. SnfpeftionSfreiS (Oberft Bourgeois).

2 Äompagnien ©efarffefügen Pon Bern.
2 ©etafefemente Stefruten „ „
1 Bataißon 3nfanterie „ „

III. SnfpeftionSfreiS (Dberft ©erwer).

1 Bataißon Snfanterie Pon Sujern.
1 ©etafefement Stefruten öon „
1 Bataißon Snfanterie öon ©cfwfg.
1 ©etafefement Stefruten öon „
1 Äompagnie ©efarffefügen öon Unterwatben ob bem SBalb.

Vi Bataißon Snfanterie, öerbunben mit „ »

1 ©etafefement Stefruten „ » »

1 ©etafefement Stefruten öon Unterwalben nib bem SBalb,

1 EabreS» unb Stefrutenfdjule öon Sug.
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gleichen Umständen glcich gehalten werden sollen. Eben so können wir
ihr die bestimmte Zusicherung geben, daß dieses auch ihr gegenüber jeder«

zeit statt gehabt habe, und auch in Zukunft statt haben werde.

Schließlich wurde wiederholt auf Erfüllung der mehrerwähntcn geschlichen

Vorschriften gedrungen.

Mit diefem Schreiben fchloß die sachbezügliche Korrespondenz mit
dem h. Stande Waadt, der nun mit der ganzen Anordnung der

Wiederholungskurse für die Infanterie und dic Scharfschützen seines Auszugs

pro 1832 Vollständig im Rückstand sich befindet.

Es sind über die Inspektionen der Infanterie und Scharfschützen im

Jahr 1832 die nachverzeichncten Berichte eingelangt und den resp.

Kantoncn mitgetheilt wordcn, um den darin enthaltenen Bemerkungen Rechnung

zu tragen.

I. Jnspektionskreis (Oberst Gmür).

4 Kompagnien Scharfschützen des Auszugs von Zürich.
3 „ „ dcr Reserve „ „
6 Bataillone Infanterie des Auszugs „ «

2 „ „ der Reserve „ „
Ferner wohnte der Inspektor auf drei Waffenplätzen den Prüfungen

der Rekruten durch den Oberinstruktor bei, überwachte die Uebungen eines

Schulbataillons und inspizirte ein Jägerbataillon (Rekruten).

II. Jnspektionskreis (Oberst Bourgeois).

2 Kompagnien Scharfschützen von Bern.
2 Detaschemente Rekruten „ „
1 Bataillon Infanterie „ „

III. Jnspektionskreis (Oberst Gerwer).

1 Bataillon Infanterie Von Luzern.
1 Detaschement Rekruten Von „
1 Bataillon Infanterie Von Schwytz.
1 Detaschement Rekruten von „
1 Kompagnie Scharfschützen Von Unterwalden ob dem Wald,

'/2 Bataillon Infanterie, verbunden mit „ „
1 Detaschement Rekruten ,/ „ «

1 Detaschement Rekruten von Unterwalden nid dem Wald.
1 Cadres- und Rekrutenschule Von Zug.
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IV. SnfpeftionSfreiS (Dberft a Bunbi).
1 Äompagnie ©efarffefügen Pon Uri.
Vi Bataißon Snfanterie „ „
2 Bataißone Snfanterie pon Sefjin.

V. SnfpeftionSfreiS (Dberft Stifter).

1 Äompagnie ©efarffefügen, SluSjug Pon ©laruS.
1 „ ii Steferpe „ „
1 ©etafefement Stefruten „ „
1 Bataißon Snfanterie, SluSjug „ „
ii ii ii Steferöe „ „
1 Slbtfeilung Stefruten Oon ©raubünben.
1 Bataißon Snfanterie „ „

VI. 3nfpefttonSfreiS (Dberft Äurj).
1 Slbtfeiiung Stefruten Pon greiburg.
3 Äompagnien 3nfanterie „ „
2 „ ©efarffefügen Pon greiburg.
1 Slbtfeilung Stefruten öon Steuenburg.

VII. SnfpeftionSfreiS (Dberft BontemS).

1 Slbtfeilung Stefruten Pon ©olotfurn.
1 Bataißon Snfanterie „ „
1 Bataißon Snfanterie Pon Bafel-Stabt.

VIII. SnfpeftionSfreiS (Oberft giei).
1 ©cfutbataißon öon ©djafffaufen.
1 Bataißon Snfanterie, SluSjug „ „
2 einjelne Äompagnien „ „ „
1 Bataißon Snfanterie „ „ „
2 Äompagnien ©efarffefügen Pon Sfurgau.
1 Slbtfeilung Slfpiranten „ „
1 ©cfutbataißon „ „
3 Bataißone Snfanterie „ „

IX. SnfpeftionSfreiS (Oberft Siegtet).

1 Äompagnie ©djarffdjügen Pon Stppenjeß St.«Stf.
4 Äompagnien Snfanterie (Bat. Sir. 47.) „ „ „
1 BejirfSbataißon (5 Äompagnien) „ „ „
V, Bataißon Snfanterie »on Slppenjeß 3.»Stf.
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IV. Jnspektionskreis (Obcrst a Bundi).
1 Kompagnie Scharffchützen von Uri.
'/z Bataillon Infanterie „ ,/
2 Bataillone Infanterie von Zessin,

V. Jnspektionskreis (Oberst Ritter).
1 Kompagnie Scharfschützen, Auszug Von Glarus.
1

„ « Reserve « „
1 Detaschement Rekruten ,/ „
1 Bataillon Infanterie, Auszug „ «

„ „ „ Reserve „ „
1 Abtheilung Rekruten Von Graubünden,
1 Bataillon Infanterie „

VI. Jnspektionskreis (Oberst Kurz),

1 Abtheilung Rekruten Von Freiburg.
3 Kompagnien Infanterie „ „
2 „ Scharfschützen Von Freiburg.
I Abtheilung Rekruten von Neuenburg.

VII. Jnspektionskreis (Oberst Bontems).

I Abtheilung Rekruten von Solothurn.
1 Bataillon Infanterie „ „
1 Bataillon Infanterie Von Basel-Stadt.

VIII. Jnspektionskreis (Obcrst Frei).
1 Schulbataillon Von Schaffhauscn.
1 Bataillon Infanterie, Auszug „ „
2 einzelne Kompagnien „ „ „
1 Bataillon Infanterie „ „ „
2 Kompagnien Scharfschützen Von Thurgau.
l Abtheilung Aspiranten „ „
1 Schulbataillon „ «
3 Bataillone Infanterie „ „

IX. Jnspektionskreis (Oberst Ziegler),
1 Kompagnie Scharfschützen von Appenzell A,-Rh.
4 Kompagnien Infanterie (Bat. Nr. 47.) „ „ «
1 Bezirksbataillon (S Kompagnien) „ „ „

Bataillon Infanterie Von Appenzell J.-Rh.
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2 Äompagnien ©efarffefügen öon ©t. ©aßen,
©ie EabreS »on 1 Bat. Snfanterie „ „
1 Bataißon 3nfanterie „

X. SnfeptionSfreiS (Oberft Säler).

3 Äompagnien ©efarffefügen öon Slargau.
1 Slbtfeitung OffijierSafpiranten „ „
1 w Stefruten „ „
1 Bataißon Snfanterie „ „

Xf. SnfpeftionSfreiS (Oberft 3immerli).
1 ©djulbataißon Pon ©enf.
2 Bataißone Snfanterie „ „
SBir entfeben biefem Betiefte golgenbeS :

©ie ©efarffefügen faben im Slßgemeinen bie erforbetlicfe geiftige unb

forperlicfe Sauglicffcit. SBenn einige ©cfügen, wie j. B. in Slppenjell

51.»Stf., ©t. ©aßen tc. nicft ganj baS Porgefcftiebene Maß faben, fo

finbert fie bieß bodj nicft, ben Slnforberungen ifreS ©ienfteS ju entfpreefen.

©ie Bewaffnung ber Offtjiere ift burdjfdjnittlicf nadj bem Siegle-

ment. Einige tragen jebod) baS Eeinturon ber Äaöaßerie, unb ©laruS

giebt feinen ©djarffcfügen alte, fcfleefte 3nfanteriefäbel! aud) fertfeft in

ben ©tugem noef große Berfcfiebenfeit. Süridj fat Vz nacf neuer Or»

bonnanj, unb ber borttge Eifer für baS SBef rwefen fteßt in sitiSfidjt, baß

itt jwei Saften bie neue Orbonnanj ganj eingefüfrt fein werbe. Bern

fat bie alten ©tuger ju ©pigfitgeln eintieften laffen. ©aS Stefultat bie«

fer Umänberuug ift leiber fein günftigeS gewotben. Dbwatben fat alte,

jiemlidj wertftofe ©tuger ofne Bajonett. Eben fo ©laruS, wo bie Um»

änberung ju BerfuffionSfcflöffern fefr ungletcf unb ungenau auSgefüftt
würbe, unb bte ©tuger noef magajinirt werben. Ueberbieß trug bte

Steferöe bie nämlicfen SBaffen, beren ftcf bei ber Snfpeftion audj bet SluSjug
bebient fatte. Slppenjeß Sl.»Stf. fat jiemlicf Piel neue ©tuger, aber in
©eftalt unb Äaliber fefr öerfefieben. Einjetne fefießen noef runbe
Äugeln, ©ie Slbfefen ftnb tfeilweife nidjt nadj Borfdjrift. ©ie Staumnabet

feflt. Sludj ©t. ©aßen fat fefon eine Slnjafl neuer ©tuger, bodj nidjt
aße öon gleicfem Äalibet. ES fat fötjeme unb eiferne Sabftörfe. ©ie

SBaibtafdjen, meift nad) altern Orbonnanjen (j. B. in Bern breierlet),
finb im Slßgemeinen brauefbar. ©efr fdjabfaft finb jene öon ©laruS.
©ie Somifter finb oft jtt Kein, namentlidj biejenigen öon ©laruS. ©aS

— 279 -
2 Kompagnien Scharfschützen von St. Gallen.
Die Cadres von 1 Bat. Infanterie „ „
1 Bataillon Infanterie „ „

X. Jnseptionskreis (Oberst Jsler).

3 Kompagnien Scharfschützen von Aargau.
1 Abtheilung Offiziersaspiranten „ „
1 ,/ Rekruten „ „
1 Bataillon Infanterie „ „

Xi. Jnspektionskreis (Oberst Zimmerli).
1 Schulbataillon von Genf.
2 Bataillone Infanterie „ ,/

Wir entheben diesem Berichte Folgendes:

Die Scharfschützen haben im Allgemeinen die erforderliche geistige und

körperliche Tauglichkeit. Wenn einige Schützen, wie z. B. in Appenzell

A.-Rh., St. Gallen ,c. nicht ganz das vorgeschriebene Maß haben, so

hindert sie dieß doch nicht, den Anforderungen ihres Dienstes zu entsprechen.

Die Bewaffnung der Ofsiziere ist durchschnittlich nach dem Reglement.

Einige tragen jedoch das Ceinturon der Kavallerie, und Glarus
giebt seinen Scharfschützen alte, schlechte Jnfanteriesäiel! auch herrscht in

den Stutzern noch große Verschiedenheit. Zürich hat '/z nach neuer

Ordonnanz, und der dortige Eifer für das Wehrwesen stellt in Aussicht, daß

in zwei Jahren die neue Ordonnanz ganz eingeführt fein werde. Bern
hat die alten Stutzer zu Spitzkugeln einrichten lassen. Das Resultat dieser

Umänderung ist leider kein günstiges geworden. Obwalden hat alte,

ziemlich werthlosc Stutzer ohne Bajonett. Eben so Glarus, wo die

Umänderung zu Perkussionsfchlösfern sehr ungleich und ungenau ausgeführt

wurde, und die Stutzer noch mcigazinirt werden. Ueberdieß trug die

Reserve die nämlichen Waffen, deren sich bei der Inspektion auch der Auszug
bedient hatte. Appenzell A.-Rh, hat ziemlich Viel neue Stutzer, aber in
Gestalt und Kaliber sehr verschieden. Einzelne schießen noch runde
Kugeln. Die Absehen sind theilweise nicht nach Vorschrift. Die Raumnadel

fehlt. Auch St, Gallen hat schon eine Anzahl neuer Stutzcr, doch nicht
alle Von gleichem Kaliber. Es hat hölzerne und eiserne Ladstöcke. Die

Waidtaschen, meist nach ältern Ordonnanzen (z. B. in Bern dreierlei),
sind im Allgemeinen brauchbar. Sehr schadhaft sind jene Von Glarus.
Die Tornister sind oft zu klein, namentlich dicjenigen Von Glarus. Das
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Cttemmerf foßte beffer unterfalten werben, ©ie Keine SluSrüftung in ben

meiften Äantonen ift jiemlicf öoßftänbig. ©ie Äleibung, fauptfäcflid)
wegen Mangel beS facfbejüglicfen SteglementS, ftnb jiemlicf öerfcfieben.

Einige Offtjtere »on Bern ttugen SBaffentörfe, Stppenjeßer SfcfaffoS mit
©ammetbänbem. ©efr »tele Beinfleiber waten mit ©djligen. ©ie Sür«

djer tragen ©ontmerfleiber »on fcfwarjem Qxoild) mit rotfen BaffepoilS
unb ©uetteS öon gleicfem ©toffe. ©ie Steferöe biefeS f. ©tanbeS ift
wie in Äleibung unb SluSrüftung, fo audj in Bejug auf bie Snftruftion
auSgejeicfnet. Stur einjelne Offtjiere maefen fteöon eine SluSnafme. Bei
ben Äompagnien Pott Betn wat bie lange Unterbrecfung beS UnterricftS
fefr füfIbar. ©olbaten« unb BetotonSfcfute gefen überall orbentüdj,
namentlidj, wenn bie Offtjiere präjiS unb lebfaft fommanbiren. Beim

leicften ©ienft bürfte baS SluSbreefen lebfafter fein. 3n ber ©djteßfer»

ttgfeit finb einjelne gortfefritte unöerfennbar. Bei ber Mannfdjaft öon

Bem tft baS ungünfiige Stefultat ben SBaffen jujufcfreiben. Sm Bajonett«
gefeeft gefefieft fo 51t fagen nidjtS. ©ie 3nftruftion ber Stefruten burd)
bte Eibgenoffenfefaft wirb fier nacffeifen. ©er Befanblung ber SBaffen

wirb nodj nicft xxbtxall bie geförige Slufmerffamfett gefefenft. ©iefeS

gilt öorjugsweife öon ©laruS. ©ie ©tSjiplin ift jiemlicf beftiebigenb.

©ie Stacfwefen ber früfer beliebten patriarcfalifcfen SBeife in ber Er«

tfeilung beS Unterttcf tS unb ber Beforgung beS ©ienfteS überfaupt ftnb,
öorauS bei ber alten Mannfcfaft, noef immer fefr füftbar. ©aS 3"»
fammenleben ber Offijiere, Unterofftjiere unb ©cfügen ift fäufig nod)

ju traultcf. ©ie Efrenbejeugungen werben ba unb bort naeftäßig öoß«

jogen unb öon ben ©traffompetenjen wirb nidjt ber geförige ©ebraud)

gemaeft.

Slucf bie infpijirte Mannfdjaft ber Snfanterie ift geiftig unb förperlid)

ju ifrem ©ienfte taugtief. Sujern, Bafet»@tabt unb Stppenjeß Sl.»Stf.
fteßten einige Mann, bte nicft baS geförige Maß fatten, inbeffen noef

waeffen fönnett. 3n ©laruS war fein Stefrute, ber nur baS Minimum
beS öorgefefriebenen MaßeS fatte. 3n ber ärjtlicfen Unterfucfitng ift
man in mefreren Äantonen gu lar. Eine rüfmtiefe SluSnafme fieöon
mad)t 3üricf. ©te SBaffen ber Offtjiere ftnb in öielen Äantonen ungleicf.
©ie ©tabSofftjiere namentlicf tragen öiele Bfantafiefäbel. Sn Stppenjeß

St.«Stf. fominen nodj ©egen öor, bie ben Offtjieren auS bem Seugfaufe
öerabreieft werben, ©ie Säbtl ber Unterofftjiere finb fäufig ungleicf unb

pon altem Orbonnanjen; eben fo bie ©äbel ber Säget, ©ie ©enfer tra«

gen am ©äbel eine ©ragonne öon grünet SB oße. ©ie ©ewefre finb im
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Riemwerk sollte besser unterhalten werden. Die kleine Ausrüstung in den

meisten Kantonen ist ziemlich Vollständig. Die Kleidung, hauptsächlich

wegen Mangel des sachbezüglichen Reglements, sind ziemlich Verschieden.

Einige Ofsiziere von Bern trugen Waffenröcke, Appenzeller Tschakkos mit
Sammetbändern. Sehr viele Beinkleider waren mit Schlitzen. Die Zürcher

tragen Sommerkleider Von schwarzem Zwilch mit rothen Passcpoils

und Guêtres von gleichem Stoffe, Die Reserve dieses h. Standes ist

wie in Kleidung und Ausrüstung, so auch in Bezug auf die Instruktion
ausgezeichnet. Nur einzelne Offiziere machen hievon eine Ausnahme. Bei
den Kompagnien von Bern war die lange Unterbrechung des Unterrichts
fehr fühlbar. Soldaten- und Pelotonsschule gehen überall ordentlich,

namentlich, wenn die Ofsiziere präzis und lebhaft kommandiren. Beim
leichten Dienst dürfte das Ausbrechen lebhafter sein. In der Schießfer-

tigkeit sind einzelne Fortschritte unverkennbar. Bei der Mannschaft von
Bern ist das ungünstige Resultar den Waffen zuzuschreiben. Im Bajonettgefecht

geschieht so zu sagen nichts. Die Instruktion der Rekruten durch
die Eidgenossenschaft wird hier nachhelfen. Der Behandlung der Waffen
wird noch nicht überall die gehörige Aufmerksamkeit geschenkt. Dieses

gilt Vorzugsweise von Glarus. Die Disziplin ist ziemlich befriedigend.

Die Nachwehen der früher beliebten patriarchalischen Weise in der Er-
theilung des Unterrichts und der Besorgung des Dienstes überhaupt stnd,

voraus bei der alten Mannschaft, noch immer sehr fühlbar. DaS

Zusammenleben der Ofsiziere, Unteroffiziere und Schützen ist häufig noch

zu traulich. Die Ehrenbezeugungen werden da und dort nachläßig

vollzogen und Von den Strafkompetenzen wird nicht der gehörige Gebrauch

gemacht.

Auch die inspizirte Mannfchaft der Infanterie ist geistig und körperlich

zu ihrem Dienste tauglich. Luzern, Bafel-Stadt nnd Appenzell A.-Rh.
stellten einige Mann, die nicht das gehörige Maß hatten, indessen noch

wachsen können. In Glarus war kein Rekrute, der nur das Minimum
des vorgeschriebenen Maßes hatte. In der ärztlichen Untersuchung ist

man in mehreren Kantonen zu lar. Eine rühmliche Ausnahme hievon

macht Zürich. Die Waffen der Offiziere sind in Vielen Kantonen ungleich.

Die Stabsoffiziere namentlich tragen viele Phantastefäbel. In Appenzell

A.-Rh. kommen noch Degen Vor, die den Offizieren aus dem Zeughause

Verabreicht werden. Die Säbel der Unterofsiziere sind häufig ungleich und

Von ältern Ordonnanzen; eben so die Säbel der Jäger. Die Genfer tragen

am Säbel eine Dragonne Von grüner Wolle. Die Gewehre sind im
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Slßgemeinen brauefbar. ©ie Sägergewefte Pon Bem faben gelbe ©ar»
nitur, welcfe audj in ©olotfurn nodj mitunter Potfontmt. ©ie Steftuten
öon ©cfwfg fatten atte ©ewefre ofne Bänbet unb Stiemen, üiete nodj
mit ©tetnfdjloß. 3n Süricf, ©latus, Sippenjeß St.«Stf., ©t. ©aßen unb

Steuenburg finb bie ©ewefre Eigentfum ber Mannfcfaft. gür baS gelb
erfält fte bie Bewaffnung auS bem Seugfaufe. Sn ©raubünben werben

bie ©ewefre magajinirt, waS jur golge fat, baß bie Mannfcfaft nie

redjt mit ifrer SBaffe öertraut witb unb namentlidj ifre Bcfanblung
nidjt erlernt, ©ie Äaminbecfel feflen noef fauftg, ©ie Batrontafcfen
finb nicft überaß nacf Borfcfrift, bie ber ©tarner meift ju Kein; bei

jenen öon ©djafffaufen ift bie Bajonettfcfeibe an ber Batrontafcfe, ftatt
am Stiemen angebracht, ©ie Somifter ftnb fäufig ju Kein unb werben

nicft gut getragen, ©efr fcfledjte Somifter fat Stppenjeß 3.«Stf., baS

fie ben ©olbaten auS bem Seugfaufe öerabfolgt; mitunter fefabfafte unb

faft wettflofe finb in ©raubünben, wo fie buref bie ©emeinben geliefert
werben. Sn ©laruS feflen öiele gelbflafcfett. ©ie Steintief feit ber SBaf»

fen, beS SeberjeugS unb ber Äleibung läßt überaß noef mefr ober we»

niger ju wünfdjen übrig, ©te Befcfaffenfeit ber fteinen SluSrüftung ift
in manefen Äantonen fefr mangelfaft, »orjüglidj bei ber altem Mann«

fdjaft. ©ie ©emefrjapfen feflen oft fafigänjlicf. Bürften, Meffcr, Äämtne,

©piegel je. finb Pon aßen möglicfen Dualitäten, «©ie uttb ba wirb fo»

gar ber fofle Staum ber ©cfufe jur Berforgung einjelner SluSrüftungS-

gegenflänbe benugt. ©ie Äleibung ber Offtjiere ift noef immer jiemlicf
unregelmäßig. Man finbet Ueberrörfe, SBaffenrörfe, Uniformtöcfe mit un-
gletcfer Änopfjafl, Beinfleiber mit ©djlig, unb in Slppenjeß Sl.-Stf.

fogar Sipilbeinfleiber. Bei ber Mannfdjaft ruieberf olt fidj mefr ober

weniger ber gleicfe Uebelftanb. ©ie Sfdjaffos älterer Orbonnanj öerfefwinben

allmäflig; boef werben bie Ääppi, wie j. B. in Bern, nidjt burefgan«

gig gut getragen, waS oft gotge eineS ju üppigen, Pon ber ÄantonS»

beförbe aber gcbulbeten -§aarwudjfeS ift. ©cfwfg fat noef einige

Ääppi Pon Sudj unb Stppenjeß 3.»Stf. liefert fie ben ©olbaten ju ben

Uebungen auS bem 3eugfauS. ©aß bei einem folefen Berfafren feiten

eine Äopfbeberfung paßt, liegt auf ber £anb. gelbmügen finbet man nod)

pon aßen Stüancen; in ©cfwtjg nodj runbe fcfwarjwoßene Äappen, in

Slppenjeß 3.=Stf. unb bei ber Steferpe öon ©djafffaufen tunbe Mügen

ofne ©cfttnt. Bei ben Offtjieren namentlicf fat bie Bfantafie fier noef

weiten ©pielraum. ©ie £atSbinben finb in öielen Äantonen fefr ungleicf,

einige wie in Slppenjeß Sl.=Stf. öon ©ammet, gar Öiele ju fcf mal, fo baß baS
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Allgemeinen brauchbar. Die Jägergewehre Von Bern haben gelbe

Garnitur, welche auch in Solothurn noch mitunter Vorkommt. Die Rekruten
Von Schwytz hatten alte Gewehre ohne Bänder nnd Riemen, viele noch
mit Steinschloß. In Zürich, Glarus, Appenzell A.-Rh., St. Gallen und

Neuenburg sind die Gewehre Eigenthum der Mannschaft. Für das Feld

erhält ste die Bewaffnung aus dem Zeughaufe. In Graubünden werden

die Gewehre magazinirt, was zur Folge hat, daß die Mannschaft nie

recht mit ihrer Waffe vertraut wird und namentlich ihre Behandlung
nicht erlernt. Die Kamindeckel fehlen noch häusig. Die Patrontaschen
sind nicht überall nach Vorschrift, die der Glarner meist zu klein; bei

jenen von Schaffhaufen ist die Bajonettscheide an der Patrontasche, statt

am Riemen angebracht. Die Tornister sind häufig zu klein und werden

nicht gut getragen. Sehr schlechte Tornister hat Appenzell J.-Rh,, das

sie den Soldaten aus dem Zeughause verabfolgt; mitunter schadhafte nnd

fast werthlose stnd in Graubünden, wo ste durch die Gemeinden geliefert
werden. In Glarus fehlen Viele Feldflaschen. Die Reinlichkeit der Waffen,

des Lederzeugs und der Kleidung läßt überall noch mehr oder

weniger zu wünfchen übrig. Die Beschaffenheit der kleinen Ausrüstung ist

in manchen Kantonen fehr mangelhaft, vorzüglich bei der ältern Mannschaft.

Die Gewehrzapfen fehlen oft fast gänzlich. Bürsten, Messer, Kämme,

Spiegel zc. sind von allen möglichen Qualitäten. Hie und da wird

sogar der hohle Raum der Schuhe zur Versorgung einzelner Ausrüstungsgegenstände

benutzt. Die Kleidung der Offiziere ist noch immer ziemlich

unregelmäßig. Man findet Ueberröcke, Waffenröcke, Uniformröcke mit
ungleicher Knopfzahl, Beinkleider mit Schlitz, und in Appenzell A.-Rh.
sogar Zivilbeinkleider. Bei der Mannschaft wiederholt sich mehr oder

weniger der gleiche Uebclstand. Die Tschakkos älterer Ordonnanz Verschwinden

allmählig; doch wcrden die Käppi, wie z. B. in Bern, nicht durchgängig

gut getragen, was oft Folge eines zu üppigen, Von der Kantonsbehörde

aber geduldeten Haarwuchses ist. Schwytz hat noch einige

Käppi Von Tuch und Appenzell J.-Rh. liefert sie den Soldaten zu den

Uebungen aus dem Zeughaus. Daß bei einem solchen Versahren selten

eine Kopfbedeckung paßt, liegt auf der Hand. Feldmützen findet man noch

von allen Nuancen; in Schwytz noch runde schwarzwollene Kappen, in

Appenzell J.-Rh. und bei der Reserve Von Schaffhaufen runde Mützen

ohne Schirm. Bei den Offizieren namentlich hat die Phantasie hier noch

weiten Spielraum. Die Halsbinden sind in Vielen Kantonen sehr ungleich,

einige wie in Appenzell A.-Rh. von Sammet, gar Viele zu schmal, so daß das
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¦iQemb jwifdjen Äraöate unb Uniformrorf burefblicft; Offtjiere tragen ftatt
berfelben fäufig fcfwarje4)alStüdjer. ©ieUniformrörfe feften nodj in einigen

Äantonen, weil mit beren Slnfdjaffung bis jum Erlaß beS ÄteibungSregte«
mentS jugemartet werben woßte. ©ie öorfanbenen laffen in ©djnitt unb

©toff nodj mancfeS ju wünfdjen. Slppenjeß S.-Stf. entließ einige

feiner Milijen öon ber Snfpeftion, weit nicft genug Störfe im SeugfauS
Potfanben waten. Slße Militätbeförben aber faben fofortige Slnfdjaffung
ber feflenben ©egenftänbe öerfeißen. Studj bie Stermelweften, wo fie ein»

gefüfrt finb, finb in ©toff, gatbe unb ©cfnitt nodj fefr Perfcfieben.

Biete Äaputrörfe ftnb alt, abgetragen, in@IaruS, wie eS fdjeint, abfidjt*
lief unten abgefcfnitten, beflerft, tfeilS mit Briben, tfeilS mit Steffel»

bänbetn Perfefen. ©ie neuen Slnfcfaffungen, bie burefgängig Slnerfennung

Perbienen, werben auef biefem Uebelftanbe abfetfen. ©ie Beinfleiber ftnb

in Pielen Äantonen in fdjledjtem 3uftanbe, unb fdjeinen außet ©ienfl
getragen ju werben. Unter aller Äritif nennt ber betreffenbe Snfpeftor

jene Pon Slppenjeß 3.»Stf. ©olotfurn gab bis bafin feinett Milijen
©ommerbeinfletber öon btaugrauemSudj. ©ie Ueberjirümpfe finb in gorm,
©toff unb garbe feft ungleicf. Mandje beberfen ben guß nidjt gefötig,
unb wetben über ©tiefet unb £albftiefel getragen, ©ie gußbefleibung

überfaupt Parirt öon bem ber Bottine äfnlicfen ©cfufe beS BewofnetS
ber ©täbte bis jtt bem eifenbefeftagenen Bedjfcfuf beS SllpenfteigerS. 3n
©raubünben fanb ber 3nfpeftor foldje, bie faum in ben Somifter geparft

werben fonnten. ©aS jweite Baar feflt nodj fäufig; in ©latuS fdjien
baffelbe fogar bei Einigen enttefnt jtt fein, ba eS bem Mann nicft paßte,

©ttefel unb £albftiefel fommen feft Piel öor. ©ie ©iftinftionSjeicfen
bagegen gaben wenig ju Bemerfungen Slnlaß.

©ie Snftruftion in ber ©olbatenfcfule fat im Slßgemeinen gort»

fdjritte gemadjt unb läßt ben Einfluß ber 3nftruftionSfcfule in Sfun be«

reitS fuf ten. 3n ben Äantonen, bie BejitfSinftruftoren faben, geben fidj
nodj böfe Slttgewofnfeiten funb, bie erft längere Uebung öerfefwinben
maefen fann. ©er ©teßung mit unb ofne ©ewefr unb ber Haltung beS

ManneS überfaupt wirb nidjt überaß bie nötfige Slttfmerffamfeit gefefenft.
©er Marfdj entbefrt fie unb ba nodj ber nötfigen Sebfaftigfeit. 3n
©latus ift ber Sauffcfritt gar nidjt eingeübt, ©ie geuer finb im Slßge«

meinen befriebigenb; bod) bleibt immetfin baS ju fofe Slnfcflagen ein

c§auptfefler. Sludj wäre bei öielen ÄorpS ein ficfereS Marquiren ber

Sempo'S burdj bie fommanbirenben Offtjiere wünfefbar. ©er BetotonS«

fcfule witb bie nötfige Slufmetffamfeit gefefenft. Sn Sugem unb ©tau«
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Hemd zwischen Kravate und Uniformrock durchblickt; Ofsiziere tragen statt
derselben häufig schwarze Halstücher. Die Uniformröcke fehlen noch in einigen

Kantonen, weil mit deren Anschaffung bis zum Erlaß des Kleidungsreglements

zugewartet werden wollte. Die vorhandenen lassen in Schnitt und

Stoff noch manches zu wünschen. Appenzell J.-Rh. entließ einige
seiner Milizen von der Inspektion, weil nicht genug Röcke im Zeughaus
Vorhanden waren. Alle Militärbehörden aber haben sofortige Anschaffung

der fehlenden Gegenstände verheißen. Auch die Aermelwesten, wo sie

eingeführt sind, sind in Stoff, Farbe und Schnitt noch sehr verschieden.

Viele Kaputröcke sind alt, abgetragen, in Glarus, wie es scheint, absichtlich

unten abgeschnitten, befleckt, theils mit Briden, theils mit
Achselbändern versehen. Die neuen Anschaffungen, die durchgängig Anerkennung

Verdienen, werden auch diesem Uebelstande abhelfen. Die Beinkleider stnd

in vielen Kantonen in schlechtem Zustande, und scheinen außer Dienst

getragen zu werden. Unter aller Kritik nennt der betreffende Inspektor

jene von Appenzell J.-Rh. Solothurn gab bis dahin feinen Milizen
Sommerbeinkleider von blaugrauem Tuch. Die Ueberstrümpfe stnd in Form,

Stoff und Farbe sehr ungleich. Manche bedecken den Fuß nicht gehörig,

und werden über Stiefel und Halbstiefel getragen. Die Fußbekleidung

überhaupt Varirt von dem der Bottine ähnlichen Schuhe des Bewohners
dcr Städte bis zu dem eisenbefchlagencn Pechschuh des Alpensteigers. In
Graubünden fand der Inspektor solche, die kaum in den Tornister gepackt

werden konnten. Das zweite Paar fehlt noch häufig; in Glarus schien

dasselbe sogar bei Einigen entlehnt zu sein, da es dem Mann nicht paßte.

Stiefel und Halbstiefel kommen sehr viel vor. Die Distinktionszeichen

dagegen gaben wenig zu Bemerkungen Anlaß.
Die Instruktion in der Soldatenschule hat im Allgemeinen

Fortschritte gemacht und läßt den Einfluß der Jnstruktionsschule in Thun
bereits fühlen. In den Kantoncn, die Bezirksinstruktoren haben, geben stch

noch böse Angewohnheiten kund, die erst längere Uebung verschwinden

machen kann. Der Stellung mit und ohne Gewehr und der Haltung des

Mannes überhaupt wird nicht überall die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt.

Der Marsch entbehrt hie und da noch der nöthigen Lebhaftigkeit. In
Glarus ist der Lauffchritt gar nicht eingeübt. Die Feuer stnd im
Allgemeinen befriedigend; doch bleibt immerhin das zu hohe Anschlagen ein

Hauptfehler. Auch wäre bei Vielen Korps ein sicheres Marquiren der

Tempo's durch die kommandirenden Offiziere wünschbar. Der Pclotons-
schule wird die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt. In Luzern und Grau-
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6ünben ertaubt man ftdj nodj (wenn audj unbebeutenbe) Slbwetcfuttgen
öom Stegtemente. Bei ber BaitaißonSfcfule flagen bie meiften Snfpefto«
ren über ben Mangel an ber nötfigen Stufe im ©lieb unb ber Bräjifton
in ben Sticf tungen, namentlicf auf bie Mitte, ©er leicf te ©ienft gewinnt
öon 3afr ju 3afr mefr Boben; boef fennt bie Mannfcfaft bie SBicf«
tigfeit ber Benugung berfenber Serratngegettftänbe noef nicft finlanglid),

'

unb einjelne Offtjiere mißbrauefen ben Sägerruf burdj aßju öieteS „£öm«
ten." ©djafffaufen fat in biefem UntetticftSjweige wenig geleiftet. ©aS

Bajonettgefedjt watb in Süricf, Bern, Sujern, ©olotfurn, Bafel»©tabt,

©djafffaufen, ©t. ©aßen unb Slargau mit mefr unb weniger Erfolg
geübt. Slucf Seffin fat bamit begonnen, ©oef wirb nicft überaß baS

eibg. Steglement angewenbet, fonbern (wie in Bafel unb Slargau) bie öon

¦&m. Major -§inbenlang öerfaßte „Einleitung jum Bajonettgefecft."
©aS 3ietfcfießen wirb mefr geübt als früfer; bodj ftnb einjelne Äan*

tone, wie ©latus, wo nidjt einmal Ererjterpatronen petabfolgt würben,

nodj fefr im Stürfftanb. ©er innere ©ienft ift gut, namentlicf wo bie

Sruppen fafemirt finb. ©er gelb» unb ©icferfettSbienft ift noef nicft
auf ber wünfefbaren ©tufe ber SluSbilbung; jebod) ift für biefen wief«

tigen UnterridjtSjmeig mancfeS gefefefen. ©ie Sruppen erfennen feine

große Bebeutung, unb maefen ftcf mit Eifer unb Borliebe an bie Ein»

Übung beffelben. ©ie ©iSjiplin war mit äußerft wenigen SluSnafmen

meifterfaft. Bebeutenbere ©traffäße famen nicft Por. ©ie ©ttaffompe»

tenjen foßten burefweg energifefere Slnwenbung ftnben.

Bejüglicf ber Steinlidjfaltung ber Äleibung unb Bewaffnung wer*
ben bie Äantone unb 3nfpeftoren bei jebem Slnlaß jur fefärfften Äontro«

lirung ber geflbaren ermafnt. ES fat aud) biefe unabläffige «Sorge

bereits merflicfe grücfte getragen.
©ie Offtjiere entfpreefen im Slßgemeinen ben gorberungen, bie bil«

ligermaßen an fie gefteßt werben fönnen. ©aS Steilen ber ©tabSoffijiete

läßt nodj mandjeS ju wünfdjen übrig. 3n ben Äantonen, bie öiele

©pejialwaffen fteßen ifl oft ein Mangel an tücf tigen Offtjieren füf tbar.

Bielen, namentlicf in ben fleinern Äantonen, wäre mefr Energie ju wün«

fefen. ©cfwog fat mefrere Unterlieutenante brePettrt, bie nodj gar feine

Snftruftion genoffen fatten. Sn Pielen Äantonen jäflt bie Steferöe äußerft

tücftige Offtjiere, wäfrenb in anbern oft ganj junge Offijiere in bie

Steferöe öerfegt werben, auS feinem anbern ©runbe, als weil fie wenig

gäfigfeiten faben unb man ifrer bafer im SluSjug loS werben wiß.
©aS f öcf ft Unjwcrfinäßige biefeS BerfafrenS fpringt in bie Slugen. EinerfeitS
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bunden erlaubt man sich noch (wenn auch unbedeutende) Abweichungen
Vom Réglemente. Bei der Baitaillonsschule klagen die meisten Inspektoren

über den Mangel an der nöthigen Ruhe im Glied und der Präzision
in den Richtungen, namentlich auf die Mitte. Der leichte Dienst gewinnt
von Jahr zn Jahr mehr Boden; doch kennt die Mannschaft die Wichtigkeit

der Benutzung deckender Terraingegenstände noch nicht hinlänglich,
und einzelne Offiziere mißbrauchen den Jägerruf durch allzu vieles „Hörn-
len." Schaffhauscn hat in diesem Unterrichtszweige wenig geleistet. Das

Bajonettgefecht ward in Zürich, Bern, Luzern, Solothurn, Basel-Stadt,
Schaffhauscn, St. Gallen und Aargau mit mehr und weniger Erfolg
geübt. Auch Tessin hat damit begonnen. Doch wird nicht überall das

cidg. Reglement angewendet, sondern (wie in Basel und Aargau) die Von

Hrn. Major Hindenlang verfaßte „Anleitung zum Bajonettgefecht."
Das Zielschießen wird mehr geübt als früher; doch sind einzelne Kantone,

wie Glarus, wo nicht einmal Ererzierpatronen verabfolgt wurden,

noch sehr im Rückstand. Der innere Dienst ist gut, namentlich wo die

Truppen kasernirt find. Der Feld- und Sicherheitsdienst ist noch nicht

auf der wünschbaren Stufe der Ausbildung; jedoch ist für diesen wichtigen

Unterrichtszweig manches geschehen. Die Truppen erkennen seine

große Bedeutung, und machen fich mit Eifer und Vorliebe an die

Einübung desselben. Die Disziplin war mit äußerst wenigen Ausnahmen

meisterhaft. Bedeutendere Straffälle kamen nicht vor. Die Strafkompetenzen

sollten durchweg energischere Anwendung finden.

Bezüglich der Reinlichhaltung der Kleidung und Bewaffnung wcrden

die Kantone und Inspektoren bei jedem Anlaß zur schärfsten Kontro-
lirung der Fehlbaren ermahnt. Es hat auch dicse unablässige Sorge
bereits merkliche Früchte getragen.

Die Ofstziere entsprechen im Allgemeinen den Forderungen, die

billigermaßen an sie gestellt werden können. Das Reiten der Stabsoffiziere

läßt noch manches zu wünfchen übrig. In den Kantonen, die Viele

Spezialwaffcn stellen, ist oft ein Mangel an tüchtigen Offizieren fühlbar.
Vielen, namentlich in den kleinern Kantonen, wäre mehr Energie zu

wünschen. Schwytz hat mehrere Unterlicutenante brevetirt, die noch gar keine

Instruktion genossen hatten. In vielen Kantonen zählt die Reserve äußerst

tüchtige Offiziere, während in andern oft ganz junge Offiziere in die

Reserve versetzt wcrden, aus keinem andern Grunde, als weil ste wenig

Fähigkeiten haben und man ihrer daher im Auszug los werden will.
Das höchst Unzweckmäßige dieses Verfahrens springt in die Augen, Einersciis
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fei man ftreng bei ben Ernennungen, anbererfeitS entlaffe man Unbraucf»
bare gänjlicf. Bon großem Bortfeil ift ber in einigen Äantonen prafti«

jirte Unterrieft im Äommanbo. gür bie Slfpiranten wirb mefr getfan,
als früfer, ©latus fefirft bie feinen in bie ©cfulen öon Süticf.

©te Unterofftjiere, öorauS bie jungem, finb oft mit ifren Betricf»
tungen noef nidjt finlänglidj öertraut.

©ie ©pießeute finb im Slßgemeinen orbentlidj; in einigen, nament«

lief größern Äantonen, auf einem fefr befriebigenben ©tanbpunfte.
©ie Snfpeftoren ofne SluSnafme ertfeilen ben ©efarffefügen unb

ber Snfanterie baS Settgniß, baß fie fampffäftg feien. Snbeffen läßt eS

fidj nidjt Perfennen, baß nodj inanefe Uebelftanbe ju befettigen ftnb, be«

öor unfete Snfanterie unb ©efarffefügen ben ©rab ber SluSbilbung et«

reieft faben, ber öon ifnen bißtgermeife geforbett werben barf. SBir bürfen
aber bie Hoffnung auSfprecfen, baß eS unfern Bemüfungen, öereint mit
ben Untetftügungen ber Ferren Snfpeftoren unb bem aßermärtS guten
SBißen ber Äantonalmilitärbefötben, gelingen werbe, öon Safr ju Safr
größere gortfefritte ju erringen unb eine Snfanterie feranjubitben, bie

mit Stedjt als ber Äern ber fcfweij. BunbeSatmee Betrachtet werben barf.
©er ©tanb ber Slrbeiten füt bie trigonometrifcfe Bermef«

fung unb ben ©tief ber Äarte ber ©cfweij ift auf 31. ©ejem«

ber 1852 folgenber:

ES würben auSgefüfrt:

©tief.
Blatt IX. ©aS Serrain öon jirfa 3 ©eftionen.

(SebeS Blatt ift in 16 ©eftionen eingetfeilt.)

„ XII. ©ie 3üge unb bie ©djrift einer ©eftion.

„ XIV. ©ie ©cfrtft öon 4 ©eftionen.

„ XV. ©aS Serrain beS StefteS beS Blattes.

;z XVIII. ©ie 3üge unb ©djrift öon 2 unb baS Serratn öon
2 ©eftionen.

// XX. Süge unb ©djrift einer ©eftion unb baS Setrain jweier
anbern.

B etmeffungen.
Blatt XIX. Ein Sfeil beS ÄantonS Uri.

n XX. ii ii ii n ©raubünben.

„ XXIV. ii ii ii ii Sefftn.
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sei man streng bei den Ernennungen, andererseits entlasse man Unbrauchbare

gänzlich. Von großem Vortheil ist der in einigen Kantonen prakti-

zirte Unterricht im Kommando. Für die Aspiranten wird mehr gethan,

als früher, Glarus schickt die seinen in die Schulen Von Zürich.
Die Unteroffiziere, Voraus die jüngern, sind oft mit ihren Verrichtungen

noch nicht hinlänglich vertraut.
Die Spielleute sind im Allgemeinen ordentlich; in einigen, namentlich

größern Kantonen, auf einem sehr befriedigenden Standpunkte.
Die Inspektoren ohne Ausnahme ertheilen den Scharfschützen und

der Infanterie das Zeugniß, daß ste kampffähig seien. Indessen läßt es

fich nicht Verkennen, daß noch manche Uebelstände zu beseitigen sind,

bevor unsere Infanterie und Scharfschützen den Grad der Ausbildung
erreicht haben, der Von ihnen billigerweise gefordert werden darf. Wir dürfen
aber die Hoffnung aussprechen, daß es unfern Bemühungen, vereint mit
den Unterstützungen der Herren Jnfpektoren und dem allerwarts guten
Willen der Kantonalmilitärbehörden, gelingen werde, Von Jahr zu Jahr
größere Fortschritte zu erringen und eine Infanterie heranzubilden, die

mit Recht als der Kern der schweiz. Bundesarmee betrachtet werden darf.
Der Stand der Arbeiten für die trigonometrische Vermessung

und den Stich der Karte der Schweiz ist auf 31. Dezember

1852 folgender:

Es wurden ausgeführt:

Stich.
Blatt IX. Das Terrain von zirka 3 Sektionen.

(Jedes Blatt ist in 16 Sektionen eingetheilt.)

„ XII. Die Züge und die Schrift einer Sektion.

„ XlV. Die Schrift von 4 Sektionen.

„ XV. Das Terrain des Restes des Blattes.

„ XVIIl. Die Züge und Schrift von 2 und das Terrain von
2 Sektionen.

„ XX. Züge und Schrift einer Sektion und das Terrain zweier

andern.

Vermessungen.
Blatt XIX. Ein Theil des Kantons Uri.

„ XX. „ „ „ „ Graubünden.

„ XXlV. „ „ „ „ Tessin,
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Eine in ber Äanjlei b»8 fdjweijerifdjen MititärbepartementS fid) öor«
finbenbe folorirte UeBerftcft ber öoßenbeten ttnb begonnenen Slrbeiten gibt
über ben ©tanb berfelben näfem Sluffdjtuß.

SluS berfelben erfeilt, baß an aße 25 Blätter beS SttlaffeS £anb
gelegt ift, mit SluSnafme öom Blatt XIII, wclcfeS ©ebietStfeile ber

Äantone Bern, Sujern, Uri, Unterwalben, Seffin unb SBatliS umfaßt
(Blatt I unb Blatt XXV entfalten feine ©ebietStfeile ber ©cfweij,
fonbern nur Site! unb £öfenangaben). ©te Blätter X unb XV fönnen
als öoßenbet betraeftet unb nädjftenS ausgegeben wetben. 3m Saufe beS

fünftigen SafreS witb man fidj mit ber Boßenbung ber Blattet XX unb

XXIV befdjäfttgen unb mit ber Slufnafme beS BlatteS XIX beginnen,
beffen Sttangulation beinafe öoßenbet ift.

gür bie Slufnafme ber nodj rürfftänbigen ©ebietStfeile beS ÄantonS

Bern ift nad) eingefoltem ©utaeften unb Botfdjtag beS ©ireftorS ber

Äarte, >§rn. ©eneral ©ufour, mit borttger Stegierung ein Bertrag öer«

abrebet worben, ber int Saufe beS SafreS 1853 ben fompetenten Beför«
ben jur Statiftfation öorgetegt werben witb.

Slucf ber f. ©tanb Sujern fat fief mit einem ber Slufgabe geWadj«

feneit Sngenteur über bie Slufnafme feines ÄautonSgebietS öerftänbigt, fo
baß nun biefe Slrbeit aud) int Äanton Sujern begonnen werben fann.

©utd) Befdjluß beS BttnbeStatfeS öom 27. Sluguft würbe ein öon
bem würtembergifefen Minifterium ber auswärtigen Slngetegenfetten öor«

gefdjtagcnet SluStattfd) ber Blätter beS fcfweijerifcfen SttlaffeS gegen bte

Äarte beS ÄönigreicfS SBürtemberg genefmtgt, unb fo weit bie Blätter
beS SttlaffeS Bis jegt erfefienen finb, in Boßjug gefegt.

©er öon ben Beiben f. Stätfen bewißigte Ärebit für Berfttcf ber

Slufnafme einer Etappenfarte würbe im Saufe biefeS SafreS PetWett»

bet. ©aS Stefultat ift ein in jeber ^inftdjt günftigeS, unb eS Wirb nun
aud) biefer Stngelegenfeit eine ifrer SBidjtigfeit entfpedjenbe golge gege»

ben werben.

Bon ben Umgebungen Sf unS, wenn gleicf fie fo »ielfaltig ju
MilitärüBungen unb namentlidj ju UeBungSlagem Benugt worben finb,
exiftirten feine genauen Bläne, WaS baS fcfjWeijetifcfe Miiitärbepartenient
»eranlaßte, ben Sefrer ber ©trategie unb Saftif unb beS topograpfifefen
3eicfnenS, %xxx. Brofeffor SofBauer, mit ber Slufnafme einer Äarte beS

ManöörirgeBietS unb ber eibg. Slßmenb öon Sfun ju Beauftragen, ©iefe

Äarte ift öoßenbet, auf ©tein gejeiefnet, unb fat wäfrenb beS 14. eibg.

UeBungSlagerS Bereits gute ©ienfte geleiftet.
30
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Eine in der Kanzlei des schweizerischen Militärdepartements sich vor»
findende kolorirte Uebersicht der vollendeten und begonnenen Arbeiten gibt
über den Stand derselben nähern Aufschluß.

Aus derselben erhellt, daß an alle 25 Blätter des Atlasses Hand
gelegt ist, mit AuSnabme Vom Blatt Xlll, welches Gebietstheile dcr
Kantone Bern, Luzern, Uri, Untcrwalden, Zessin und Wallis umfaßt
(Blatt I und Blatt XXV enthalten keine Gebietstheile der Schweiz,
sondern nur Titel und Höhenangaben), Die Blätter X und XV können

als vollendet betrachtet und nächstens ausgegeben werden. Im Laufe des

künftigen Jahres wird man sich mit der Vollendung der Blätter XX und

XXIV beschäftigen und mit der Aufnahme des Blattes XIX beginnen,
dessen Triangulation beinahe vollendet ist.

Für die Aufnahme der noch rückständigen Gebietstheile des Kantons
Bern ist nach eingeholtem Gutachten und Vorschlag des Direktors dcr

Karte, Hrn. General Dufour, mit dortiger Regierung ein Vertrag
Verabredet worden, dcr im Laufe des Jahres 1853 den kompetenten Behörden

zur Ratifikation vorgelegt werden wird.
Auch der h. Stand Luzern hat sich mit einem der Aufgabe gewachsenen

Ingenieur über die Ausnahme seines Kantonsgebiets verständigt, so

daß nun diese Arbeit auch im Kanton Luzern begonnen werden kann.

Durch Beschluß des Bundesrathes vom 27. August wurde ein Von

dem würtembergischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
Vorgeschlagener Austausch dcr Blätter des schweizerischen Atlasses gegen die

Karte des Königreichs Wiirtemberg genehmigt, und so weit die Blätter
des Atlasses bis jetzt erschienen sind, in Vollzug gesetzt.

Der von den beiden h. Räthen bewilligte Kredit für Versuch der

Aufnahme einer Etappenkarte wurde im Laufe diefes Jahres Verwendet.

Das Resultat ist ein in jeder Hinsicht günstiges, und es wird nun
auch dieser Angelegenheit eine ihrer Wichtigkeit entspechende Folge gegeben

werden.

Von den Umgebungen Thuns, wen» gleich ste so vielfältig zu

Militärübungen und namentlich zu Uebungslagern benutzt worden stnd,

eriftirten keine genauen Pläne, was das schweizerische Militärdepartement
Veranlaßte, den Lehrer der Strategie und Taktik und des topographischen

Zeichnens, Hrn. Professor Lohbauer, mit der Aufnahme einer Karte des

Manövrirgebiets und der eidg. Allmend Von Thun zu beauftragen. Diese

Karte ist vollendet, auf Stein gezeichnet, und hat während des 14. eidg.

Uebungslagers bereits gute Dienste geleistet.

30
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1) BenfioneU/ roetdje in golge §. 105 beö aßgemeinen Militär»
reglementS öon 1817 BtS 1845 ausgerichtet würben.

SBie fefon ber Iegtjaftige ©efcfäftSBericft auf ©eite 311 Bemerft,

Würbe ber öom BunbeSratf üorgelegte Berieft unb Slntrag über bie Sie»

öifion ber in golge beS ©onberBitnbSfetbjitgeS aitfgefielften BenfionSflaf»

fen, geflügt auf bie Slrbeiten ber im Safr 1850 niebergefegten Äontmif»

fion eibg. ©tabSofftjicre, »on ber fiefür öom f. Slationalratf ernannten

Äommiffion fefon im Safr 1851 in Betracft genommen, fingegen nicft

ju Enbe Bcratfen.
©iefe Äommiffion befaßte fidj wäfrenb ber ©igungen beS 3afreS

1852 wieberfolt mit ber fragücfen Steüifiou, ofne baß biefe Stngelegen»

feit jeboef bem Entfcfeibe ber BunbeSöerfamtnlung öorgelegt worben
wäre. Snjwifcfen ctließ biefe f. Beförbe unterm 7. Sluguft 1852 baS

BttnbeSgcfeg über bie Benfionen unb Entfcfäbigiingen ber int eibg. Mi«
litärbienfte Beritiiglürften ober ifrer Slngeförigen, laut beffen Sltt. 16

aße Befcflüffe, betreffenb bie Bewilligung, Beränberiing ober Smürfjie«
fung einer Benfion ober anberweitigen Sntfcfäbigung öom BunbeSratfe
gefaßt werben foßen. ©ie nädjfte golge ber Srtaffung biefeS ©efegeS

war bie 3«rürfweifung ber fämmtlicf en BenfionSaftett an ben BunbeSratf.
SBenn nun auef bte nationalrätf lief e Äommiffion bte StgeBniffe tf»

rer Beratfungen ber BunbeSöerfamtnlung nicft »orlegte, fo fielten wir
boef für angemeffen, benfetben Bei bet enbltcfen faef6ejüglidjen ©cfluß»
nafme möglidjft Stedjnung ju ttagen, WaS benn audj in unfern ©igun»
gen öom 5. StoöemBer unb 1. ©ejember 1852 gefefaf, att weldj'Beiben
Sagen bie Älaffifijirung ber Benfionen pro 1853 beftnitiö reglttt unb
bem ginanjbepartement jur Boßjiefung üBerwiefen würbe.

2) Benfionen, rotld)t unter bie Beftimmung beS Slrt. 101 ber

eibg, Militärorganifation faßen.
©er Slrt. 101 beS ©efegeS üBer bie eibg. Militärorganifation fefreibt

öor, baß Militärs, welcfe int eibg. ©ienfte öermunbet ober öerfiümntelt
werben, unb bie SBittwen unb SBaifen ober anbere fülfSBebürftige «§in»

terlaffene öon ©efaßenen, je nadj ifrem Bcrmögen, eine angemeffene

Entfdjäbigung ober Untetftügung etfalten foßen.
©ie näfem Befiimmungen finb einem ©efege ober Befonbern Be»

fdjlüffen ber BunbeSöerfammlung öorbefalten.
Mittels ©djlußnafme öom 23. ©ejember öorigen 3afreS tub ber

Slationalratf ben BunbeSratf eitt, einen facfbejüglidjen ©efegöorfcftag
einjureiefett. Bereits unterm 3. Saliner ernannte berfelbe jtt biefem Befttfe
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1) Pensionen, welche in Folge §.105 des allgemeinen

Militärreglements von 1817 bis 1815 ausgerichtet wurden.

Wie schon der letztjährige Geschäftsbericht auf Seite 311 bemerkt,

wurde der vom Bundesrath vorgelegte Bericht und Antrag über die

Revision der in Folge des Sonderbundsseldzuges aufgestellten Pensionsklassen,

gestützt auf die Arbeiten der im Jahr 1850 niedergefetzten Kommission

eidg. Stabsofsizicre, von der hiefür vom h. Nationalrath ernannten

Kommission schon im Jahr 1851 in Betracht genommen, hingegen nicht

zu Ende berathen.

Diese Kommission befaßte sich während der Sitzungen des Jahres
1852 wiederholt mit der fraglichen Revision, ohne daß diese Angelegenheit

jcdoch dem Entscheide der Bnndcsversammlung vorgelegt wordcn
wäre. Inzwifchen erließ diefe h. Behörde unterm 7. August 1852 das

BundeSgcsctz übcr die Pensionen nnd Entschädigungen der im eidg,

Militärdienste Vcrunglücktcn oder ihrer Angehörigen, laut dcssen Art, 16

alle Beschlüsse, betrcffend die Bewilligung, Veränderung oder Zurückziehung

eiucr Pension oder anderwcitigen Entschädigung Vom Bundesrathe
gefaßt wcrden sollen. Die nächste Folge dcr Erlassung dicscs Gesetzes

war die Zurückweisung der sämmtlichen Pensionsakten an den Bundesrath,
Wenn nun auch die nationalräthliche Kommission die Ergebnisse ihrer

Berathungen der Bundesversammlung nicht Vorlegte, so hielten wir
doch für angemcssen, denselben bei der endlichen sachbezüglichen Schlußnahme

möglichst Rechnung zu tragen, was denn auch in unsern Sitzungen

vom 5, November «nd 1. Dezember 1852 geschah, an welch'bciden
Tagen die Klassisizirung der Penstonen pro 1853 desiniti» reglirt und
dem Finanzdepartement zur Vollziehung nberwiescn wurde.

2) Pensionen, welche unter die Bestimmung des Art. 101 der

eidg. Militärorganisation fallen.
Der Art. 101 des Gesetzes über die eidg. Militärorganisation schreibt

Vor, daß Militärs, welche im eidg. Dienste verwundet oder verstümmelt

werden, und die Wittwen und Waisen oder andere hülfsbedürftige
Hinterlassene Von Gefallenen, je nach ihrem Vermögen, eine angemessene

Entschädigung oder Unterstützung erhalten sollen.
Die nähern Bestimmungen sind einem Gesetze oder besondern

Beschlüssen der Bundesversammlung vorbehalten.
Mittels Schlnßnahme vom 23. Dezember Vorige» Jahres lud der

Nationalrath dcn Bundeörath ein, einen sachbezüglichen Gesetzvorschlag

einzureichen. Bereits unterm 3. Jänncr ernannte derselbe zu dicsc», Bchufe
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eine Äommiffion, Beftefenb aus ben Ferren 06erflfriegSfommiffär SlbtjS
(Botftanb), D6etfelbarjt Dr. glüget, Dr. Stüttimann öon Süridj, Suflij»
Beamter mit Oberftenrang, ©iöiftonSarjt Dr. Brenner öon Bafel unb
SlrtitterteftabSoBerlieutenant SBenger öon Saufanne, ©et baf erige ©efeg»
entwurf gelangte bann an ben BunbeSratf, fam wäfrenb ber orbentlidjeu
©igung ber BunbeSöerfammlung jut Befanbtung unb würbe am 7, Sltt»
guft 1852 jum ©efeg erfoBen.

Sufotge Slrt. 17. biefeS ©efegeS liegt bte Borberatfung aßer auf
baS BenfionSwefen Bejug faBenben Befcflüffe unter ber Seitung beS eibg.
MilitärbepartementS einer Pon beut BunbeStatf e jeweilen auf bie StmtSbaucr
öon brei Safren ju ernennenben Äommiffion ob, Welcfe auS bem Ober«
felbarjt, einem ©iöiftonSarjt unb brei anbern Dfftgieren Befteft.

Sn Boßjiefitng biefer gefeglicfen Beftimmung ernannte berBunbeS«
ratf unterm 15. Stoöember, als bte üier legten Mitglieber biefer Äom»
miffion: bte Ferren eibg. Dberft ©iegfrieb öott 3oftngen, StttißerieftaBS»
oBerftlieutenant ©etarageaj itt Saufanne, Oberftlieutenant Benj in Sürid)
unb ©iöiftonSarjt Dr. SBielanb öon ©cföftlanb. ©ie Slrbeiten biefer
Äommiffion wetben im nädjftjäfrigen StecfenfcfaftSbeticfte jur ©pradje
fommen.

Einem penfionirten Offtjier öon Bern wutbe, auf Slntrag beS OBet«

felbarjteS, für eine in golge feiner SBunbe notfwenbige Babefur eine

Beifteuer öon gr. 250 Bewtßigt.
£err DBerfelbarjt Dr. glügel in Bern übetfanbte bem fcfweijerifcfen

Miiitärbepartenient 150 Eremplare feiner Stelation über ben ©efunbfeitS«
bienfi Bei ber eibg. Slrmee im gelbjug öon 1847 unb 1848, beten Ertrag
nadj bem SBunfcfe beS ©eberS bet SnPalibenfaffe jufaßen foß.

Sm Bubget für 1852 wutben für Unterfalt ber geftungSwerfe
ausgeworfen gt. 6,000
gür SteuBauten „ 6,000

gr. 12,000

©iefe würben »ertfeilt Wie folgt:
gür bie SBerfe Bei SlarBerg gr. 550

ii ii ii ii Beßinjona „ 800

// ii „ ii Sujienfteig „ 9,050

ii ii ii ii ©t. Morij unb ©onbo „ 1,600

gr. 12,000
30*
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eine Kommission, bestehend aus den Herren Oberftkriegskommissär Abys
(Vorstand), Oberfeldarzt vr. Flügel, vr. Rüttimann Von Zürich,
Justizbeamter mit Oberstenrang, Divistonsarzt Vr. Brenner von Basel und
Artilleriestabsoberlieutenant Wenger Von Lausanne. Der daherige
Gesetzentwurf gelangte dann an den Bundesrath, kam während der ordentlichen
Sitzung der Bundesversammlung zur Behandlung und wurde am 7,
August 1852 zum Gesetz erhoben.

Zufolge Art. 17. dieses Gesetzes liegt die Vorberathung aller auf
das Pensionswesen Bezug habenden Beschlüsse uuter der Leitung des eidg.
Militärdepartements einer Von dem Bundesrathe jeweilen auf die Amtsdauer
von drei Jahren zu ernennenden Kommission ob, welche aus dem
Oberfeldarzt, einem Divisionsarzt uud drei andern Offizieren besteht.

In Vollziehung diefer gesetzlichen Bestimmung ernannte der Bundesrath

unterm 15. November, als die vier letzten Mitglieder dieser
Kommission: die Herren eidg. Oberst Siegfried von Zosingen,
Artilleriestabsoberstlieutenant Delarageaz in Lausanne, Oberstlieutenant Benz in Zürich
uud Divisionsarzt vr. Wieland von Schöstland. Die Arbeiten dieser

Kommission werden im nächstjährigen Rechenschaftsberichte zur Sprache
kommen.

Einem pensionirten Ofsizier Von Bern wurde, auf Antrag des

Oberfeldarztes, für eine in Folge seiner Wunde nothwendige Badekur eine

Beisteuer von Fr, 250 bewilligt.
Herr Oberfeldarzt vr. Flügel in Bern übersandte dem schweizerischen

Militärdepartement 150 Eremplare seiner Relation über den Gesundheitsdienst

bei der eidg, Armee im Feldzug von 1817 und 1818, deren Ertrag
nach dem Wunsche des Gebers der Jnvalidenkasse zufallen soll.

Im Budget für 1852 wurden für Unterhalt der Festungswerke
ausgeworfen Fr. 6,000
Für Neubauten „ 6,00«

Fr. 12,000

Diese wurden Vertheilt wie folgt:
Für die Werke bei Aarberg Fr. 55«

„ „ ,/ „ Bellinzona ,/ 800

// „ „ „ Luziensteig „ 9,0!W

„ „ „ „ St. Moriz und Gondo „ 1,«««

Fr. 12,«««
30*
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Ueber bie Bertrenbung biefer Summen wirb golgenbeS Bemerft:

A. St a r 6 e r g.

3m grüfjafr wutben bie Befcfäbigungen, welcfe bie SBaffetgröße

im ©eptember 1851 Perurfacfte, öoßenbS fergefteßt. Sm ©eptember 1852

Befdjabigte ber ©tront bie ©cfangen unb ben Brücfenfopf neuerbingS, unb

audj am SBetfe bei Bargen fanb ein Erbrutfdj ftatt. SBegen ber öorge»
rücften SafreSjeit unb weil wäfrenb berfelben ftattftnbenbe Bauten

gewöfnlicf wenig JfjjaltBarfeit etlangen, wutben biefe Steparaturen auf ben

grüfting 1853 öerfdjoBen.

B. Bellinjona.
©ie Stegengüffe beS SluguftmonatS 1851 fatten bie Sunetten B unb

C unb bie Steboute D ftarf Befcfäbigt. 3m Saufe beS SafreS 1852 wur«
ben fie wieber fergefteßt unb Befinben ftcf bermalen in gutem Suftanbe.

C. S u j i e n ft e i g.

Bebeutenber waren bte Slrbeiten auf biefem ©tänjpunfte. ES würbe

nämlidj f iefür beftimmt:
a. Unterfalt.

Steue Bebadjung ber Äafeme gr. 927. 39

Unterfalt im Slßgemeinen, ©ireftion u.UeBetmacfung „ 666. 67

3ur Boßenbung ober Berbefferung beS BlorffaufeS
E ober M „ 1,455. 94

b. Steubauten.
Berfegung beS BlorffaufeS S „ 3,478. 26

Boßenbung beS BlorffaufeS N „ 1,275. 36

Bau einer frenelirten Mauer mit Sfor für ©cflie«
ßttng beS SBegeS Pon ben SBerfen Bei Sujien«
fteig BIS auf ben gtäfcferBerg (/ 304. 35

Um am BlorffauS E ober M Perwenbet ju werben „ 942. 03

gr. 9,050. —

SBäfrenb beS Betriebs biefer SlrBetten ereigneten fidj aBer 3rtufcfen«

faße, bie SlBweicfungen in biefem Bubgetanfage nötfig maeften. SBir

laffen fie fier folgen :

©ie frenelirte Mauer fam auf gr. 829. 40 ju ftefen. ©iefe Mefr«
auSgaBe rüfrt bafer, weil um eine geförige BafiS legen ju fönnen, bie

SBegfprengung großer gelSmaffen nötfig warb.
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Ueber die Verwendung dieser Summen wird Folgendes bemerkt:

A a r b e r g.

Zm Frühjahr wurden die Beschädigungen, welche die Wassergröße

im September 1851 verursachte, vollends hergestellt. Im September 1852

beschädigte der Strom die Schanzen und den Brückenkopf neuerdings, und

auch am Werke bei Bargen fand ein Erdrutsch statt. Wegen der
Vorgerückten Jahreszeit und weil währcnd derselben stattsindende Bauten

gewöhnlich wenig Haltbarkeit erlangen, wurden dicse Reparaturen aus den

Frühling 1853 verschoben.

L. B e l l i n z o n a.

Die Regengüsse des Augustmonats 1851 hatten die Lunetten L uud

c? und die Redoute v stark beschädigt. Im Laufe des Jahns 1852 wurden

ste wieder hergestellt und befinden stch dermalen in gutem Zustande.

v. L u z i e n st e i g.

Bedeutender waren die Arbeiten auf diesem Gränzpunkte. Es wurde

nämlich hiefür bestimmt:
». Unterhalt.

Neue Bedachung der Kaserne Fr. 927. 39

Unterhalt imAllgemeinen, Direktion u. Ueberwachung « 666. 67

Zur Vollendung oder Verbesserung des Blockhauses

L oder Sl „ l,455. 94

d. Neubauten.
Versetzung des Blockhauses 8 „ 3,478. 26

Vollendung des Blockhauses N „ 1,275. 36

Bau einer krenelirten Mauer mit Thor für Schlie¬

ßung des Weges von den Werken bei Luzien-
steig bis auf den Fläscherberg ,/ 304. 35

Um am Blockhaus L oder, Kl Verwendet zu werden „ 942. 03

Fr. 9,050. —

Während des Betriebs dieser Arbeiten ereigneten stch aber Zwischenfälle,

die Abweichungen in diesem Budgetansatze nöthig machten. Wir
lasscn sie hier folgen:

Die krenelirte Mauer kam auf Fr. 829. 40 zu stehen. Diese Mehr»
ausgäbe rührt daher, wcil um eine gehörige Basis legen zu können, die

Wegsprengung großer Felsmassen nöthig ward.
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©ie neue Bebaefung ber Äaferne wutbe, mit Bewißigung beS fdjwet»

jerifdjen MilitarbepartementS, nicft auSgefüfrt, weil eine Maffe Pom

galfniß ferunter gerutfdjten ©erößS ftcf über biefelbe geworfen fatte.
ES würbe bafer eine neue Äaferne auf einem Bunfte erbaut, ber öon
folefen gelsftürjen gefiefert unb auef finfidjttidj ber Bertfeibigung gün«

ftiger gelegen ift. Sieben biefen beiben Bortfeüen fat bie neue Äaferne
nodj ben britten Bortfeil, baß nämlidj in berfelben Bequem 3 Äompa»

gniett untetgeBracft werben fönnen, wäfrenb bie ältere nur Staum für
eine Äompagnie fatte.

D. © t. M o r i j unb © o n b o.

Ueber biefe SBerfe ift öon ©eite beS ©ireftorS, ungeaeftet aßer Maf«
nungen, fein Berieft eingelangt.

©ie Bläne über bte fämmtlidjen ber Eibgenoffenfefaft jugefötenben
geftungSwetfe, fo weit fie nicft in ben <§änben ber ©ireftoren ftnb, Iie«

gen im Blanardjiö bei ber Berwaltung beS eibg. Materießen.

©ie Mängel unb münfdjbaren BerBeffungen auf ben öerfefiebenen

SBaffenplägen finb in biefem Beriefte jeweilen Bei ben Betreffenben @d)u»

ten Berüfrt worben. ES Bleibt uns bafer fier nur nodj übrig, über

ben Jgjauptwaffenptag, bie Slllmenb Bei Sfun, einige Sluffdjlüffe ju
ertfeilen.

©aS fcfweijerifcfe Militarbepartement würbe wäfrenb beS SafreS

ju wieberfolten Malen Pon ber Bemerifdjen ginanjbireftton um faufS»

weife UeBemafme ber biefem f. ©tanb in Sfun jugeförenben Militär»
ge6äube angegangen, wofür ber Betrag ber ©runbfteuerfcfagung (gr.
41,475 a. SB.) Perlangt würbe. ©affelBe lefnte aber jebeS Eintreten ab,

Bis bie grage, ob ein Steubau ftattftnben, ober bie alte Äaferne ange»

fauft unb nur erweitert werben foße, Pon ber fontpetenten Befötbe ent»

fdjieben fein würbe, hierauf öertangte aber bie ginanjbireftion öon Bern,
baß über bie Benugung fragiief er ©ebäube Bis jur Erlebigung ber Äa»

ferneuBaitfrage ein Mietfüertrag aBgefcfloffen werbe. ©aS eibg. Militär»
bepartement antwottete fierauf: SllS eS fidj f. 3- barum gefanbelt fabe,
bie eibg. Militärfcfule jtt crrtdjten, fatten mefrere Äantone auf bie Sfre,
biefelbe bei fidj aufjunefmen, Slnfptudj gemadjt unb unentgelblicfe Sin»

räumung ber erforberlicfen Sofalitäten jur Unterbringung ber Sruppen

anerboten. Unter biefer Bebingung fabe bamals ber f. ©tanb Bern ben

Borjug erfalten- ©icfeS Berfältniß fabe benn auef feit 33 Saften Be»

ftanben, ofne baß an eine Slenberung gebaeft worben fei. 3n wiefettt
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Die neue Bedachung der Kaserne wurde, mit Bewilligung des

schweizerischen Militärdepnrtements, nicht ausgeführt, weil eine Masse vom
Falkniß herunter gerutschten Gerölls sich übcr dieselbe geworfen hatte.
Es wurde daher eine neue Kaferne auf einem Punkte erbaut, der Von

solchen Felsstürzen gesichert und auch hinsichtlich der Vertheidigung
günstiger gelegen ist. Neben diesen beiden Vortheilen hat die neue Kaserne

noch den dritten Vortheil, daß nämlich in derselben bequem 3 Kompagnien

untergebracht werden könncn, während die ältere nur Raum für
eine Kompagnie hatte.

v. St. Moriz und Gondo.

Ueber diese Werke ist von Seite des Direktors, ungeachtet aller

Mahnungen, kein Bericht eingelangt.
Die Pläne über die sämmtlichen der Eidgenossenschaft zugehörenden

Festungswerke, so weit sie nicht in dcn Händen der Direktoren stnd, liegen

im Planarchiv bei der Verwaltung des eidg. Materiellen.
Die Mängel und wünschbaren Verbessungen auf den verschiedenen

Waffenplätzen stnd in diesem Berichte jeweilen bei den betreffenden Schulen

berührt worden. Es bleibt uns daher hier nur noch übrig, über

den Hauptwaffenplatz, die Allmend bei Thun, einige Aufschlüsse zu

ertheilen.
Das schweizerische Militärdepartement wurde während des JahreS

zu wiederholten Malen von der bernerischen Finanzdirektion um kaufsweise

Uebernahme dcr diesem h. Stand in Thun zugehörenden Militärgebäude

angegange», wofür der Betrag dcr Grundsteuerschatzung (Fr.
4l,47S a. W.) verlangt wurde. Dasselbe lehnte aber jedes Eintreten ab,

bis die Frage, ob ein Neubau stattstnden, oder die alte Kaserne angekauft

und nur erweitert werden solle, von der kompetentcn Behörde

entschieden sei» würde. Hierauf verlangte aber die Finanzdirektion Von Bern,
daß über die Benutzung fraglicher Gebäude bis zur Erledigung der Ka-

sernenbaufrage ein Mictbvertrag abgeschlossen werde. Das eidg.

Militärdepartement antwortete hierauf: Als es sich s. Z. darum gehandelt habe,

die eidg. Militärschule zu errichten, hätten mehrere Kantone auf die Ehre,

dieselbe bei sich aufzunehmen, Anspruch gemacht und uncntgelvliche

Einräumung der erforderlichen Lokalitäten zur Unterbringung der Truppen

anerboten. Unter dicfcr Bedingung habe damals der h. Stand Bern den

Vorzug erhalten- DicfcS Verhältniß habe denn auch feit 33 Jahrcn

bestanden, ohne daß an eine Aenderung gedacht wordcn sei. In wiefern
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nun bie etwas öeranberten Militäreinridjtungen ben f. ©tanb Bern Be«

red)tigen bürften, baffetbe 511 anbern, woße man jegt nicft entfdjeiben.
Man erinnere nur an baS BiSfer beftanbene Berfältniß unb gewärtige,
weldje gorbetuttgen ber f. ©taub Bem für bie Sufunft ju fteßen ge»

benfe. ©ie bernerifcfe Beförbe erwieberte fobann untemt 6. ©ejember

1852, ifre gorberung Betrage jäfrlidj gr. 1659. a. SB,, als S'nS ä

4% beS Betrags ber ©runbfteiterfdjagung, nebft UeBemnfnie fänimtlicfer
Sleparaturen auf Äofteit bet Eibgenoffenfefaft. ©ie weitem Berfanblungen

über biefe Stngelegenfeit falten itt ben Beteidj beS nädjfljäfrigen
StedjenfdjaftSbtidjteS.

Bejüglicf ber bereits erwaf iiteu Äafernenbaufrage Befdjloß ber Butt«

beSratf unterm 9. Suli, biefe Stngelegenfeit BefufS BerPoßftänbigung
ber Sitten, b. f, Beibringung Pott tedjtiifdjen ©utaeften fowofl, als ein«

läßliefen ÄofteuBerecfnungeit, BaubefdjreiBungen k. fo wie üBerfaupt ju
näfcrer Brüfung ber militärifcfen unb ardjiteftonifdjen Stürfftcftett gemein»

fam buref baS Boft» unb Bau» unb baS Miiitärbepartenient befanbeln

ju laffen. Bereits untemt 9. gleicfen Monats wanbte ftcf legtereS an

erftereS, um bie ©aefe fofort in Slngriff nefmen ju fönnen, ttnb erfielt
unterm 31. Suli bie Slntwort, eS fcfeine öor Slllein notfwenbig, ein

Btograntm aufjufteßen, mit Poßftänbiger StngaBe ber Staunilicffeiten,
welcfe ber 3»»«d ber ptojeftirten Äaferne erfeifcfe. gür bie Beibringung
eines teefnifefen ©utadjtcnS würbe «fjr. eibg. OBetfl ©teflin »on Bafel
öorgefdjlagen, ber bann finwieber 2 weitere ©acföerftänbige jur StuSarbei«

tung ber Äofienberecfnungen, BauBefdjtei6ungen ic. öorjufdjlagen fa»
Ben follte.

^ietinit war baS Militätbepartcment »ollfommen einOerfianben unb

übermittelte Bereits unterm Tu. ©cptentBer baS gewünfefte Btograinnt,
mit beut Beifügen, baß baS jur Äaferne geförige SeagfauS wenigftenS
einen gläcfenraitin »01t 50,000 Ouabratfuß entfalten foßte. <§ierauf

würben öott Gerrit Dberft ©teflin bie Ferren Sngenieure SBolff öon

Süricf unb grauet öott BiöiS als weitere ©acföerftänbige beigejogett,
unb auf bett 18, Dftober eine Erpettife auf Ort unb ©teile angeotbnet,
Bei weldjer baS Mtlitarbepartcment audj ben Gerrit Slrcfiteft gunf öon
Stibau Beijog. ©ie weitem Berfanblungen fierüber fallen ebenfaßS in
baS 3afr 1853,

©er ©tanb Bern befaß jwei ©taßbararfen, bie er Bei früfern UebungS«

lagern jewcilen ber Eibgenoffenfefaft um einen billigen 3'nS überließ. Sn

golge ber neuen eibg. Militärorganifation waren ifm biefelben nicft
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nun die etwas veränderten Militäreinrichtungen den h. Stand Bern
berechtigen dürften, dasselbe zu ändern, wolle man jetzt nicht entscheiden.

Man erinnere nnr an das bisher bestandene Verhältniß und gewärtige,
welche Forderungen der h. Stand Bern für die Zukunft zu stellen

gedenke. Die bernerische Behörde erwiederte sodann unterm ö. Dezember

185Z, ihre Forderung betrage jährlich Fr. 1659. a. W., als Zins à

4°/o des Betrags der Grundsteuerschatzung, nebst Uebernahme sämmtlicher

Reparaturen auf Kosten der Eidgenossenschaft. Die weitern Verhandlungen

über diefe Angelegenheit fallen in dcn Bercia) des nächstjährigen

Rcchenfchaftsbrichtes.

Bezüglich der bcrcits erwähnten Kasernenbaufrage beschloß dcr Bun-
desrath untcrm 9. Juli, diese Angelegenheit behufs Vervollständigung
der Aktcn, d. h. Beibringung von technischen Gutachten sowohl, als

einläßlichen Kostenberechnungen, Baubeschreibungen zc., so wie überhaupt zu

näherer Prüfung dcr militärische und architektonischen Rücksichten gemein-

sam durch das Post- und Bau- und das Militärdepartement behandeln

zu lassen. Bereits unterm 9. gleichen Monats wandte sich letzteres an

ersteres, um die Sache sofort in Angriff nehmen zu können, und erhielt
unterm 31. Juli die Antwort, es scheine Vor Allein nothwendig, ein

Programm aufzustellen, mit vollständiger Angabe der Räumlichkeiten,
wclche der Zweck der projektirtcn Kaserne erheische. Für die Beibringung
eines technischen Gutachtens wurde Hr. eidg. Oberst Stchlin von Basel

Vorgeschlagen, der dann hinwieder 2 weitere Sachverständige zur Ausarbeitung

der Kostenberechnungen, Baubeschreibungen zc. vorzuschlagen
haben sollte.

Hiermit war das Militärdepartement vollkommen einverstanden und

übermittelte bereits unterm '/,z. Scptembcr das gcwünschte Programm,
mit dcm Beifügen, daß das zur Kaserne gehörige Zeughaus wenigstens

einen Flächenraum von 5«,««« Qnadratfuß enthalten sollte. Hierauf
wurden Von Hcrrn Oberst Stehlin die Herren Ingenieure Wolff von

Zürich und Franel Von Vivis als weitcre Sachverständige beigczogen,

und auf den 18. Oktober eine Expertise auf Ort und Stelle angeordnet,
bei welcher das Militärdepartement auch den Herrn Architekt Funk von
Nidau bcizog, Dic weitern Verhandlungen hierüber fallcn ebcnfalls in
das Jahr 1853.

Dcr Stand Bcrn befaß zwei Stallbaracken, die er bei frühern Uebungslagern

jeweilen der Eidgcnossenschaft um eiucn billigen Zins überließ. In
Folge der neuen eidg. Militärorganisation waren ihm dieselben nicht



— 291 —

mefr notfwenbig, unb er Bot fte bafer ber Eibgenoffenfdjaft jum Äaufe
an. ©er BunbeSratf genefmigte ben bafetigen öom Miiitärbepartenient
entworfenen Bertrag ttnb bejaflte nadj bemfelben für biefe jwei, je 20

Bferbe faffenben Bararfen, eine ©umme öon gr. 1460 a. SB. ©iefelBen
würben ferwärtS beS BoltjgonS an ben BontonSfdjopf anlefneub aufge«

fteßt unb untermauert. Slußet ber ©cfuljeit Werben fte jur Unterbrin«

gung Pon ©erätffcfaften bettugt. Slucf bie ©eneralftabSbararfe würbe

ferwärtS beS BonjgonS aufgefteßt, unb jwar fo, baß legiere bte »ierte

©eite beS buref bett BontonSfdjopf uttb bie Beiben ©taßbataefen gebil»

beten BiererfS formirt unb auf ifren beiben Seiten ben finlänglicfen
Staum für ben ©urefpaß ber bferbe unb gufrwerfe frei läßt.

©ie ©ebäulidjfeiten int Bolögon, als : ein geitetwetfetge6äube, ein

SBadjtfattS, ein ©erätffcfaftS« unb MunitionSmagajin, wutben in bet

erften Hälfte beS SafteS fettig unb fonnten wäftenb beS eibgenöfftfdjen

UeBungSlagerS ber Barföermattung jum ©eBraudje ü6erlaffen werben,

©ie B orfaße beS geuerwerfgebaubeS würbe ftatt mit Äiefeltt mit SlS»

pfalt belegt unb im MunitionSmagajiii bie Einrieftung getroffen, baß

Sfeil beffelben für bie ©cfule Benitgt unb ber anbere jur Stufbewafrung

eibg.StefetBemunition »erwenbet wirb. Slucf ber ©obBrunnen im Bohjgon
mußte tiefer gelegt wetben, um audj im gtüfjafr, wenn ber Scfnee auf
ben £od)ge6irgen nodj nidjt gefcfmoljen ift, mit SBaffer öerfefen ju fein.

©ie fämmtlidjen buref beit ©cfanjBau feit mefreren Safren aufge«

Brodjenett Serrainfießen wutben, namentlicf mit Stürfftcft auf baSUebungS»

lager, auSgeebnet, bagegen burdj bie ©djulmannfcfaften auf beut att ber

reeften ©eite ber ©traße gelegenen Sfeile ber Slßntenb, gegenüber ber

bereits beftefenben, eitte jweite Sunette aufgefüftt. Slucf wutbe ber Seg
öon ber ©traße jum Botfgon, ber bei naffer SBitterung in golge beS

öielen Betretens unb BefafrettS oft Bucfftäblidj ungangbar war, mit ei«

nem ©teinbett unb boppelter Befiefung öerfefen. ES bürfte an ber 3eit

fein, bie nämtiefe Botfefrung audj Bejüglicf beS BarfplageS ju treffen,

inbem bie gufrwerfe, bie oft Monate lang aßen Einflüffen ber SBitterung

ausgefegt Bleiben, auf bem locfetn Boben oft meftete Soll tief einfluten

unb beßfalb in ©djaben fommen muffen.

Sn ben Äüferfütten würben bie obern Stäitine mit ©ielcit belegt

unb mit genftetn unb Sfüten öerfefen, fo baß fte nun für Stufbewafrung

ber <§eu« unb ©troföorrätfe benitgt werben fönnen.

Snfpeftion über baS Materielle unb bie Munition ber

Äantone, wie fie im Slrt. 81 beS ©efegeS über bie eibg. Militärotgani«
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mehr nothwendig, nnd er bot ste daher der Eidgenossenschaft znm Kaufe
an. Der Bundcsrath genehmigte den daherigen vom Militärdepartcment
entworfenen Vertrag und bezahlte nach demselbcn für diese zwei, je 20

Pferde fassenden Baracken, eine Summe von Fr. 116« a. W. Dieselben
wurden herwärts des Polygons an den Pontonsschopf anlehnend aufgestellt

und nntermanert. Außer der Schulzeit werden sie zur Unterbringung

Von Geräthschasten benutzt. Auch die Generalstabsbaracke wurde

herwärts des Polygons aufgestellt, und zwar so, daß letztere die vierte

Seite des durch den Pontonsschopf und die beiden Stattbaracken gebildeten

Vierecks formirt und auf ihren beiden Seiten den hinlänglichen
Raum für den Durchpaß dcr Pferde und Fuhrwerke frei läßt.

Die Gebäulichkeiten im Polygon, als: ein Feuerwerkergebäude, ein

Wachthaus, ein Geräthschafts- und Munitionsmagazin, wurden in der

ersten Hälfte des Jahres fertig und konnten während des eidgenössischen

Ucbungslagers dcr Parkverwaltung zum Gebrauche überlassen werden.

Die Vorhalle des Fcuerwerkgebäudes wurde statt mit Kieseln mit
Asphalt bclegt und im Munitionsmagazin die Einrichtung getroffen, daß

Theil desselben für die Schule benutzt und der andcre zur Aufbewahrung

eidg. Reservemunition verwendet wird. Auch der Sodbrunnen im Polygon
mußte tiefer gelegt werden, um auch im Frühjahr, wenn der Schnee auf
den Hochgebirgen noch nicht geschmolzen ist, mit Wasser versehen zu sein.

Die sämmtlichen durch den Schanzbau seit mehreren Jahren

aufgebrochenen Terrainstellen wurden, namentlich mit Rücksicht auf das Uebungslagcr,

ausgeebnet, dagegen durch die Schulmannschaften auf dem an der

rechten Seite der Straße gelegenen Theile der Allmend, gegenüber der

bereits bestehenden, eine zweite Lunette aufgeführt. Auch wurde der Weg

von der Straße zum Polygon, der bei nasser Witterung in Folge des

vielen Betretens und Besahrens oft buchstäblich ungangbar war, mit

einem Stcinbett und doppelter Bekiefung Vcrfchcn. Es dürfte an dcr Zeit

sein, die nämliche Vorkehrung auch bezüglich dcs Parkplatzes zu treffen,

indem die Fuhrwerke, die oft Monate lang allc» Einflüssen der Witterung

ausgefetzt bleiben, auf dem lockern Boden oft mehrere Zoll tief einsinken

und deßhalb in Schaden kommen müssen.

In den Küherhütten wurden die obern Räume mit Diclcn belcgt

und mit Fenstern und Thüren Versehen, so daß sie nun für Aufbewahrung

dcr Heu- und Strohvorräthe benutzt werden können. -
Inspektion über das Materielle und dic Munition der

Kantone, wie sie im Art. 81 des Gesetzes über die eidg. Militärorgani-
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fation Porgefefen finb, würben nicft öorgenomtnen weil mefrere ;ber

Wefentlidjften BunbeSgefege erft fürjlid) erlaffen ober in Slrbeit genommen

worben finb unb bafer alle Äantone tfeilS mit ifren fünftigen
Seiftungen nodj nicft »oßftänbig Befannt, tfeilS itt totaler Sieöifton tf»
reS SBefrwefenS Begriffen waren.

©er Slrt. 131 beS ©efegeS über bie eibg. Militärorganifation »ont

8. Mai 1850 beftitnint: „©te Militäröerorbnungeit ber Äantone bürfen

nicftS entfalten, waS ber eibg. Militärorganifation unb ben ben

Äantonen obliegenben BuubeSgeiuäßett Berpfticf hingen entgegen ift, unb

muffen ju bießfäßiger Brüfung beut BttnbeSratfe Porgelegt werben."

SluS biefet gefegliefen Borfdjrift folgt, baß alle MilitärPerfaffungen
ber Äantone einer mefr ober weniger weit gefenben Steötfiott ttnterwor«

fen werben muffen. ES faben bann auef im Saufe biefeS 3afteS biefe

Steöiffon »otgenomnien unb ifre neuen Mititärgefcge jut »orgefcfrieBenen

Brüfung eingefanbt:

©ie f. ©tänbe Süticf, Beut, Sug, ©olotfutn, Slppenjeß Sl.«Stf.,
©t. ©allen, ©raubünben, Slargau ttnb Steuenburg.

Bon biefen fonnten, als mit ber eibg. Militärorganifation im Ein«

Kang ftefenb, genefmigt wetben : bie Militärgcfege ber Äantone Süricf,
Bern, ©olotfurn, @t. ©aßen ttnb Slargau.

Stacfbem einigen mefr ober weniger wefeiitlicfen StttSfteßutigen beS

BunbeSratf eS Stedjnung getragen worben war, erfielt beffen ©anftion
aud) bte Mtlitätorganifatiott beS ÄantonS StettettBurg.

©ie übrigen würben, mit ben Bemerfungen beS BunbeSratf eS be»

gleitet, ben refp. ÄatitonSregietungen jurücf gefanbt, mit ber Einlabung,
bie ben eibg. Botfcftiften wiberfpreefenbcn Beftininutngen berfelben ab»

juänbern.
©ein fdjweijerifdjen Miiitärbepartenient war jufäßig jut Äunbe ge^

fommen, baß audj bet f. ©tanb ©enf ein reöibitteS ©efeg iitjer bie

Militärorganifation erlaffen fabe. ©em jiifolge fragte er unterm 21. Mai
bie MilitärBeförbe biefeS f. ©tanbeS an, wie eS ftcf mit biefer Sacfe
»erfalte, unb erfielt bann wirflidj ein Eremplar biefeS ©efegeS juge»

fefirft, baS unterm 28. Suli bem Snfpeftor beS IX. ÄrcifeS jur Begut»

aeftung übermittelt würbe. Slucf biefe Militärorganifation entfielt eine

Slnjafl Befiitnmungen, bie ber eibg. SJcilitärorganifation jumiber waren,
unb Wirb bafer auef erft im Safr 1853, nacfbein biefelbe rebreffirt ftnb,

fanftionitt wetben fönnen.
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fation vorgesehen find, wurden nicht vorgenommen, weil mehrere der

wesentlichsten Bnndesgesetze erst kiirzlich erlassen oder in Arbeit genom-
men worden sind, und daher alle Kantone theils mit ihren künftigen
Leistungen noch nicht vollständig bekannt, theils in totaler Revision
ihres Wehrwescns begriffen waren.

Der Art. 134 des Gesetzes übcr die eidg. Militärorganisation vom
8. Mai 1839 bestimmt: „Die Militärverordnungen der Kantone dürfen

nichts enthalten, was der eidg. Militärorganisation und den den

Kantoncn obliegenden bundesgemäßen Verpflichtnngcn entgcgcn ist, und

müssen zu dießfälliger Prüfung dem Bundesrathe Vorgelegt werden."

Aus dieser gesetzlichen Borschrift folgt, daß alle Militärverfassungen
der Kantone einer mehr oder weniger weit gehenden Revision unterworfen

werden müssen. Es haben dann auch im Laufe dieses Jahres diese

Revision vorgeiiommcn und ihre neuen Militärgesetze zur Vorgeschriebenen

Prüfung eingesandt:

Die h. Stände Zürich, Bern, Zug, Solothurn, Appenzell A.-Rh.,
St. Gallen, Graubünden, Aargau und Neuenburg.

Von diesen konnte», als mit der eidg. Militärorganisation im
Einklang stehend, genehmigt werden : die Militörgcsetze der Kantone Zürich,
Bern, Solothurn, St. Gallen und Aargan.

Nachdem einigen mehr oder weniger wesentlichen Ausstellungen des

Vundesrathes Rechnung getragen worden war, erhielt dessen Sanktion
anch die Militärorganisation des Kantons Neuenbürg.

Die übrigen wurden, mit den Bemerkungen des Bundesrathes
begleitet, den resp. Kantonsregicrunge» zurück gesandt, mit der Einladung,
die de» cidg. Vorschrift?» widersprechcndc» Bcstinimungen derselben

abzuändern.

Dem schweizerischen Miliiärdcparicment war zufällig zur Kunde ge^

komincn, daß auch der h. Stand Genf ein revidirtes Gesetz über die

Militärorganisation erlassen habe. Dem zufolge fragte er unterm 21. Mai
die Militärbehörde dicses h. Siandcs an, wic cs sich mit dicscr Sache

Verhalte, und erhielt dan» wirklich ci» Eremplar dieses Gesetzes

zugeschickt, das unterm 28. Juli dcm Inspektor des IX. Kreises zur
Begutachtung übermittelt wurde. Auch dicse Militärorganisation cuthielt eine

Anzahl Bestimmungen, dic dcr eidg. Militärorganisation zuwider waren,
und wird daher auch erst im Jahr 1833, nachdem dicsclbc rcdressirt sind,

sankcionirt werden können.
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Stm 31. ©ejember 1852 waren alfo mit Einga6e ifrer reöibirten
Äantonalmilitärorganifationett noef int Stücfftanbe bie f. ©tänbe Sujern,
Uri, ©djWijg, Unterwalben, ©laruS, greiburg, Bafel-Stabt, Bafel-Sanb»

fdjaft, ©djafffaufen, Slppenjell S.-Sff., Sfurgau, Seffin, SBaabt unb

SBaUiS.

Bon ber f. BunbeS»erfainmIung würbe am 7. Sluguft 1852 ertaf»

fett: baS ©efeg über bie Benfionen uttb Entfdjäbigungen ber im eibg.

Militätbienfte Berunglürftcn ober ifrer Stngeförtgen.
©er BunbeSratf erließ, auf Borfdjläge beS fdjweijerifdjen Militär-

bepartements:
a. am 20. gebruar 1852 bett Befdjluß, Betreffenb ben Eintritt ber

EabreS in bie eibg. Mtlitärfcfulen;
b. am 21. Märj 1852 ben Befdjluß, betreffenb ben Sarif über bie

Entfcfäbigungen für baS »on ben Äantonen jum ©ebrauef in bett eibg.

Militärfcfulen ju leifenbe ÄriegSmaterial;
c. am 27. Sluguft 1852 baS Stegtement über Befleibung/ SluSrüftung

unb Bewaffnung beS fdjweijerifdjen BunbeSfeeteS;

d. am 26. StoPember 1852 bte Snftruftion für ben eibg. ÄtiegS»

fommiffär auf bem SBaffenplag Sfun.
©aS fdjweijetifcfe SJtilitärbepartement fat mit Boßmadjt beS fcfwei»

jetifefen BunbeSratfeS aufgeftellt:
unterm 21. Märj eine repibirte Snftruftion für ben ©anitätSbienft

bei ben eibg. SnjtritfttonSaBtfeilungen;
ein BeridjtSfotntuIar für bie abjufaltenben 3nfpeftionen;
bie UeBerficften ber »on Äantonen ju fteßenben Äontingente an Ber»

foneßem uttb Matericßent, nacf Maßgabe beS ©efegeS über bie Beiträge

ber Äantone ttnb bet Eibgenoffenfefaft an Mannfcfaft, Bferben unb

ÄtiegSmatetial jum fdjweijerifdjen BunbeSfcer, »om 27. Sluguft 1851.

Sur Balbigen Verausgabe ftnb »orbereitet:

a. bie Berorbnung übet bie Stumerirung ber »erfefiebenen taftifefen

Etttfeiten beS fdjweijerifdjen BunbeSfeereS;

b. bte Berorbnung, betreffenb bie Segirung, bie Unterfiicfung unb

Etprobung ber ©efdjügröfrett im Slßgemeinen, fo wie bie Maße ber

-gaiibigeit;
c. bie Berorbnung über baS Berfältniß, nacf weldjem bie Petfdjie«

benen ©cfußatten für bie jum BunbeSfeere ju licfernben ©efdjüge bereit

ju falten unb ju »etparfen ftnb;
d. bie Berorbnung über Einfüfrung ber StafetenBattetien;
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Ai» 3t. Dezember 1852 waren also mit Eingabe ihrer rcvidirtc»
Kantonalmilitärorganisationen noch im Rückstände die h. Stande Luzern,
Uri, Schwytz, Unterwalden, Glarus, Freiburg, Basel-Stadt, Basel-Landschaft,

Schaffhauscn, Appenzell J.-Rh., Thurgau, Zessin, Waadt und

Wallis.
Von der h. Bundesversammlung wurde am 7. August 1852 erlassen

: das Gesetz liber die Penstonen und Entschädigungen der im eidg.

Militärdienste Verunglückten oder ihrer Angehörigen,
Der Bundesraih erließ, auf Vorschläge des schweizerischen Militär-

dcpartements:
s. am 29. Februar 1852 den Beschluß, betreffend den Eintritt der

Cadres in die eidg, Militärschulkn;
b, am 21, März 1852 dcn Beschluß, betreffend dcn Tarif über die

Entschädigungen für das von den Kantonen zum Gebrauch in den cidg.

Militärschulen zu leihende Kriegsmaterial;
«. am 27. August 1852 das Reglement über Bekleidung, Ausrüstung

und Bewaffnung des schweizerischen Bundesheeres;

à. am 26. November 1852 die Instruktion für den eidg. Kriegs-

kommissär auf dem Waffenplatz Thun.
Das fchweizerifche Militärdepartement hat mit Vollmacht deS schwer»

zerifchen Bundesrathcs aufgcstettt:

untcrm 21. März eine rcvidirte Instruktion für dcn Sanitätsdienst

bei den eidg, Jnstruktionsabtheilungen;
ein Berichtsformlilar für die abzuhaltenden Inspektionen;
die Uebersichten dcr Von Kantonen zu stellenden Konringente an Per-

soncttcm und Matericllcni, nach Maßgabe des Gesetzes über die Beiträge

der Kantone und dcr Eidgcnossenschaft an Mannschaft, Pferden und

Kriegsmaterial zum schweizerischen Bundesheer, vom 27. August 1851.

Zur baldigen Herausgabe stnd Vorbereitet:

n. die Verordnung über die Numerirung der verschiedenen taktischen

Einheiten des schweizerischen Bundesheercs;

b. die Verordnung, betreffend die Lcgiruug, die Untersuchung uud

Erprobung der Gcfchützröhren im Allgemeinen, so wie die Maßc dcr

Haubitzen;

r. die Verordnung über das Verhältniß, nach wclchcm die verschiedenen

Schußarten für die zum Bundcsheere zn licfcrnden Gefchütze bereit

zu halten und zu verpacken sind;
à, die Verordnung über Einführung der Raketenbatterien;
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e. bet rePibirte öierte Sfeil beS ErerjierreglementS für bie eibg.
Slrtißerie, entfaltenb bie Batteriefdjule, ju öerfucfSweifer Einfüfrung;

f. eine Einleitung für bie gratet, Bejüglicf ber Befanblung unb
beS SranSportS öon Berwunbeten, mit Stbbilbungen;

g. bie franjöfifdje SluSgabe ber Snftruftion für bie Bebienung ber

©ebirgSfaubigen.
©ie fier angefüfrten Berorbnungen würben

jene sub a am 4. Märj 1853

ii b ii 4. „ „
ii c n 8. „ „
ii d „ 26. „ „
„ e „ 1. Slpril „

öom BunbeSratfe genefmigt.
©ie Steöifion beS aßgemeinen ©ienftreglementS ift nod) nidjt Be»

enbigt.
©er mit einer Steöifion unb glcicfmäßtgen BearBeitung ber Srom»

peterorbonnanj für aße SBaffen Beauftragte £err Äapeßmeifter Sütfarb
in Bern maefte BefufS ber Bergleicfting ber beutfdjen unb franjöftfdjen
Dtbonnanjen eine Steife in bie Stfeingegenben. ©aS SrgeBniß feiner
Slrbeiten liegt öor unb witb näcfftenS einer beftntttöen Brüfung untetwor«
fen werben.

Studj Bejüglicf ber Steöifion ber Einleitung ju bem fo wiefttgen unb

fo lange öemadjläßigtcn Bajonettfeeften ftnb öerfefiebene ©cfritte ge«

tfan ttnb öon einjelnen Offtjieren öerbanfenSwertfe Slrbeiten über biefen

©egenftanb eingegeben worben. ©ie Erlebigitng beffelben mußte aber

nod) öetfdjoBen Werben.

©ie Ferren Snfpeftoren beS ©enie unb bet Slrtillerie uttb bie Ober«

ften ber Äaöaßerie unb ©cfatffdjügen finb eingelaben worben, ifre Sin«

fieften über bie Slrt uttb SBeife ber Snftruftion ber überjäfligen ÄorpS
(Slrt. 77 ber eibg. Militärorganifation) ju eröffnen.

©er Berwalter beS SJcaterießett ift mit bet Borlage eineS SteglententS

über bie Steifenfolge ber Snfpeftionen über baS SJtaterieße uttb bie Mit»
nition ber Äantone beauftragt (Slrt. 81 ber eibg. SJfilttärorganifation).

ES fei nun noef öergönnt, ber ©efcfäftSfüf rung beS fefwei»
jerifefen Mtlttärbepa rtementS unb ber Äangtet unb beS UmfangS
berfelben Erwäfnung ju tfun. Slße einlangenbett Äorrefponbenjen, Bio«
tofoßauSjüge beS BunbeSratfeS u. f. w. werben am Sage tfreS
Eintreffens in ber EingangSfonttole notitt unb in ber Stege! audj Permittelft

— 295 —

e. der revidirte vierte Theil des Ererzierreglements für die eidg.
Artillerie, enthaltend die Batterieschule, zn versuchsweiser Einführung;

f. eine Einleitung für die Frater, bezüglich dcr Behandlung und
des Transports von Verwundeten, mit Abbildungen;

A. die französische Ausgabe der Instruktion für die Bedienung der

Gebirgshaubitzen.
Die hier angeführten Verordnungen wurden

jene sub s am 4. März 1853

« b " 4. „ „
« » 8. „ „

„ à „ 26, „ ,/

„ « „ 1. April „
Vom Bundesrathe genehmigt.

Die Revision des allgemeinen Dienstreglements ist noch nicht
beendigt.

Der mit einer Revision und gleichmäßigen Bearbeitung der

Trompeterordonnanz für alle Waffen beauftragte Herr Kapellmeister Lüthard
in Bern machte behufs der Vergleichung der deutschen und französischen

Ordonnanzen eine Reise in die Rheingegenden. Das Ergebniß feiner
Arbeiten liegt Vor und wird nächstens einer definitiven Prüfung unterworfen

werden.

Auch bezüglich der Revision der Anleitung zu dem so wichtigen und

so lange vernachläßigtcn Bajonettfechten sind verschiedene Schritte
gethan und Von einzelnen Ofsizicrcn verdankenswerthe Arbeiten übcr diefen

Gegenstand eingegeben worden. Die Erledigung desselben mußte aber

noch verschoben werden.

Die Herren Inspektoren des Genie und der Artillerie und die Obersten

der Kavallerie und Scharsschützen sind eingeladen worden, ihre
Ansichten über die Art und Weise dcr Instruktion der überzähligen Korps
(Art. 77 dcr cidg. Militärorganisation) zu eröffnen.

Der Verwalter des Materiellen ist mit der Vorlagc eines Reglcmcnts
über die Reihenfolge der Jnspcktionen über das Materielle und die

Munition der Kantone beauftragt (Art. 81 der eidg, Militärorganisation).
Es sei nun noch Vergönnt, der Geschäftsführung des

schweizerischen Militärdepa rtements und der Kanzlei und des Umfangs
derfelben Erwähnung zu thun. Alle einlangenden Korrespondcnzcn,

Protokollauszüge des Bundesrathes n. s. w. werden am Tage ihres
Eintreffens in der Eingangskontrole notirt und in der Regel auch Vermittelst
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eigenfänbigetBerfügungbeSBorfteferS beS ©epartement« erlebigt, ober bem

betreffenben 6ericf terftattcnben Beamten gttgewiefen. SegtereS finbet Bei aßen
Porfommenben ©efdjäften ftatt, bie auf bie Militättecfnif, baS ©pejieße
einer SBaffe, bie Suftijpflege, bie Berwaltung, ben ©efunbfeitSbtenft it. f. w.
Bejttg faßen, unb worüber in golge 3wifdjen»erfüguitg beS ©epartc«
metttScfefS baS ©utacften ber betreffenben Beamten, nämlidj ber 3nfpef«
toten beS ©ente unb ber Slrtißerie, ber Dberften bet Äaöaßerie unb ber

©efarffefügen, ber eilf Snfpeftoren ber Snfanterie unb ©djatffdjügen,
beS DBeraubitorS, DBerfriegSfommiffärS, DberfelbarjteS unb BerwalterS
beS Materießen, eingefolt Werben, ©inb biefe eingelangt, fo folgt bte

«fpauptöerfügung beS ©epartementS, bie in ber SluSgangSfontrole öorge«

merft, Bei gäßen öon einiger Bebeutung im Brotofoß eingetragen, burdj
baS ©efretariat fofort erpebirt unb int Äorrefpoitbenjbudj wörtlid) ein»

gettagen witb. Sm Safr 1852 finb an Äorrefponbenjen eingelangt 3273

Stummem. ©aBei ift nidjt inbegriffen bie Äotrefponbettj ber Äanjlei, bie

fidj burdjfrfjnittlidj auf 300 bis 400 Stuinmeru belauft, unb meift
weniger wieftige SlttSfunftertfeilungen an Offtjiere, Sieferanten öon SBaffen,

SluSrüftungSgegenftänben u, f. w. befeflägt. getner Bejeidjnen wir
als bie fauptfäcflidjften eingelangten ©efcfäftSgegenftänbe:

©ie Pon ben Oberinftrttftoren ber betreffenben SBaffen ju entwer«

ben Untertieftspläne für Slbfaltung ber perfefiebenen eibg. Militärfcfulen,
bie Bericfte ber Äommanbanten unb ber Snfpeftoren berfelben, bie @pe-

jialbubgetS für bie außerorbentlicfen SluSgaben jeber Militärfcfule, bie

fünftägigen ©ituationSrapporte aller ©djulen unb SBiebetfolttngSfutfe,
bie SnftruftionSpläne für bie Hebungen ber Snfanterie unb ©efarffefügen
in ben Äantonen, bie SluSjüge auS ben Brotofoßen ber ©igungeit beS

BunbcStatfeS, an ber 3afl 230.
Bom fcfmeijerifcfen SJcilttärbeparlement bagegen finb erlaffen roor*

ben 4050 ©cfreiben an Beförben Offtjiere unb Briöaten. ©arunter
finb nidjt inbegriffen bie Beridjte über ju erlaffenbe ©efege unb Berorbnungen

unb bie baf erigen ©efretSentwürfe, bie ©eneralbefefle, Unter»

ricftSpläne unb BubgetS ber aiißerorbentlicfen SluSgaben für bie eibg.

Militärfcf ulen, mit Sinfcfluß jener für baS öierjefnte eibg. UebttngS»

lager; bie Bericfte ü6er 3nfpeftionett ber 3nfanterie unb ©efarffefügen
att bie Betteffenben Äantone unb bte weitläufigen unb mit großen ©cfwie»

rigfeiten öerBunbenen Äombinationen über bie Bertfeilung ber Sruppett

auf bie öetfefiebenen SBaffenpläge unb bie cfronologifdje Slufeinanberfolge
ber eibg. Mititärfcfulen. ©aS Brotofoß weist an -§auptpetfügungen bte
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eigenhändigerVerfügung des Vorstehers des Departements erledigt, oder dem

betreffenden bcrichterstattcnden Beamten zugewiesen. Letzteres findet bei allen
Vorkommenden Geschäften statt, die auf die Militärtechnik, daS Spezielle
einer Waffe, die Zustizpflege, die Verwaltung, den Gesundheitsdienst u. f. w.
Bezug haben, und worüber in Folge Zwischenverfügung des Départe-
mentschefs das Gutachten der betreffenden Beamten, nämlich der Inspektoren

des Genie und der Artillerie, der Obersten der Kavallerie und dcr

Scharffchützen, der eilf Inspektoren der Infanterie und Scharfschützen,
des Oberauditors, Obcrkriegskommissärs, Oberfeldarztes und Verwalters
des Materiellen, eingeholt werden. Sind diese eingelangt, so folgt die

Hauptverfügung des Departements, die in der Ausgangskontrole vorgemerkt,

bei Fällen von einiger Bedeutung im Protokoll eingetragen, durch
das Sekretariat sofort erpedirt und im Korrefpondenzbuch wörtlich
eingetragen wird. Im Jahr 1832 sind an Korrespondenzcn eingelangt 3273

Nummern. Dabei ist nicht inbegriffen die Korrespondenz der Kanzlei, die

fich durchschnittlich ans 300 bis 400 Nummern beläuft, und meist

weniger wichtige Auskunftertheilungen an Offiziere, Lieferanten Von Waffen,

Ausrüstungsgegenständen u. f. w. befchlägt, Fcrncr bczcichnm wir
als die hauptsächlichsten eingelangten Geschäftsgegenstände:

Die Von den Oberinstruktoren der betrcffendcn Waffen zu entWerden

Unterrichispläne für Abhaltung der Verschiedenen eidg. Militärschulen,
die Berichte der Kommandanten und der Inspektoren derselben, die Spe-
zialbudgets für die außerordentlichcn Ausgaben jcdcr Militärschule, die

fünftägigen Situationsrapporte aller Schulen und Wiederholungskurse,
die Jnstruktionspläne für die Uebungen der Infanterie und Scharfschützen

in den Kantonen, die Auszüge ans dcn Protokollen der Sitzungen des

Bundcsrathes, an der Zahl 230.
Vom schweizerischen Militärdcpariement dagcgcn find erlassen worden

4030 Schreiben an Behörden, Offiziere »nd Privaten. Darunter
stnd nicht inbegriffen die Berichte über zu erlassende Gefetze und Verordnungen

nnd die daherigen Dekrctsentwürfe, die Gcncralbcfehle, Unter-

richtspläne und Budgets der außerordentlichen Ausgaben für dic eidg.

Militärschulen, mit Einschluß jener für das Vierzehnte eidg. UebungSlager;

die Berichte über Inspektionen der Infanterie und Scharffchützen

an die betreffenden Kantone und die weitläufigen und mit großcn
Schwierigkeiten Verbundenen Kombinationen übcr die Vertheilung der Truppen

auf die verfchicdenen Waffenplätzc und die chronologische Aufeinanderfolge
der eidg. Militärschulen. Das Protokoll weist an Hauptverfügungen die
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3afl öon 815 auf. Borträge an ben BunbeSratf würben ausgefertigt
306, unb MarfdjBefefle an ÄorpS unb einjelnen reifenbe Militärs 355.

©ie große Safl ber eingelangten ©iSpetifationSgefucfe ber ju ©djulen

unb SBieberfolungSfurfen fommanbirten Offtjiere, bie öon öerfefie»
benen Äantonen gewünfeften Slbänbetungen im urfpriinglid) angeorbneten

MannfcfaftSbeftaub ber ©cf ulen, bie Slblöfungen »on EabreSmannfcfaft
unb namentlicf ber Slrbeiter, ber BenftonS» unb UnterftügungSgefucfe,
bie StuSfunftSertfetlungen über Erlaffttng öon ©efegen, Orbonnanjen,
Berorbnungen — öor Slltent beS ÄriegSreglementS — bie weitläufigen
Sluffcflüffe über bie Slnwenbung unb Boßjiefung öon Milltärgefegcn,
bie Berfanblungen mit ÄantonSregierungen über ben Umfang ifrer Bun»

bcSpflidjten, bejüglicf auf ben Untenidjt ber Infanterie unb ©efarffefügen
unb äfnticfe oft fefr Piel Seit in Slnfprucf nefmenbe Äorrefponbeiijen,
fönnen fier nur anbeutitngSweife berüfrt Werben.

Einer befonbern Erwäfnung Perbienen fier bie öon ben fämmtlidjen
Offtjieren ber öerfefiebenen Slbtfeilungett beS eibg. ©tabeS einöetlangten
SluSweife über ifre geleifteten Militärbienfte, fei eS im 3n» ober SluSlanb,
im eibgenöffifefen ober fantonaten ©ienfte, Bei Bewaffnungen ober Un«

terridjtSfurfen. ©iefe Maßregel fatte ben 3rr>erf, eine Äontrote anfertigen

ju fönnen, buref welcfe eine überfieftlicfe ©arfteßung ber Seiftungen
eineS jeben OfftjietS unb bte Möglicffeit einer annäfernben Beurtfeilung
ifrer BerWettbBarfett gewonnen wirb, ©iefe Äontrote ifl mit wenigen
SluSnafmen öoßfiänbig unb wirb nun ftetSfort geförtg naefgetragen
wetben.

©er Borftefer beS ©epartementS präftbirte bie Äommiffion für Er«

örterttng ber grage ber großem Sruppenjufammenjüge, wofnte wieberfolt
bett Slt6eiten unb Bcrfucf cn ber Slrtißeriefommiffion Bei, befucf tc ben

SefrfttrS ber Snfantcrieinftruftoren in Sfun unb baS pietjefnte eibgenöffifefe

UebungSlager, unb infpijirte bie Stäumltcf feiten auf bem SBaffen«

plag Eolombier.
©aS Äanjleiperfonat beftanb auS einem ©efretar, brei ©efitfen

unb einem Äopiftcn. ©et Slbwatt, ber in ben (freilidj feltenen) freien

Slugenblirfcn mit Äopiaturen auSfilft, beforgt nebft ber Bebienung ber

Äanjlet auef noef bie Büreattr beS OberfriegSfonimiffarS unb beS Ber«
Walters beS Materießen. ©eut legtern Würbe ftatt eineS geWÖfnliefen
Äopiftcn ein fflefitfe beigegeben, um bie ftcf ftetS mefrenben teefnifdjen
©utadjten, 3(iefnungen, Berecfttungen u. f. w., fowofl für bie Äan«
tone als bie Eibgenoffenfefaft ausarbeiten ju felfen.
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Zahl Von 813 auf. Vorträge an den Bundesrath wurden ausgefertigt
396, und Marschbefehle an Korps und einzelnen reifende Militärs 333.

Die große Zahl der eingelangten Dispcnsationsgcsuche der zu Schulen

und Wiedcrholungskurfen kommandirten Offiziere, die von verfchiedenen

Kantonen gewünschten Abänderungen im ursprünglich angeordneten

Maniifchaftsbcstaiid der Schulen, die Ablösungen von Cadresmannschaft
und namentlich der Arbeiter, dcr Pensions- nnd Unterstützungsgesuche,
die Auskuiiftsertheilungen über Erlassung von Gesetzen, Ordonnanzen,
Verordnung?« — Vor Allem dcs Kriegsreglcments — die weitläufigen
Aufschlüsse über die Anwendung und Vollziehung Vo» Militärgesetzen,
die Verhandlungen mit Kantonsregierungcn über den Umfang ihrcr Bun-
dcspflichten, bezüglich auf den Unterricht der Infanterie und Scharfschützen

und ähnliche oft fehr viel Zeit in Anspruch nehmende Korrespondenzen,
können hier nur andeutungsweise berührt wcrdcn.

Einer besondern Erwähnung verdienen hier die von den sämmtlichen

Offizieren dcr Verschiedenen Abtheilungen des eidg. Stabes cinverlangtcn
Ausweise über ihre geleisteten Militärdienste, sei es im In- oder Ausland,
im eidgenössischen oder kantonalen Dienste, bei Bewaffnungen oder Un-
terrichtskurscn. Diese Maßregel hatte den Zweck, eine Kontrole anfertigen

zu können, durch welche eine übersichtliche Darstellung der Leistungen
cines jeden Offiziers und die Möglichkeit einer annähernden Beurtheilung
ihrer Verwendbarkeit gewonnen wird. Diese Kontrole ist mit wenigen

Ausnahmen vollständig und wird nun stetsfort gehörig nachgetragen
werden.

Der Vorsteher des Departments prästdirte die Kommission für
Erörterung der Frage dcr größern Truppenzusammenzügc, wohnte wiederholt
den Arbeiten und Versuchen der ArtiUeriekommisston bci, brsuchtc den

Lehrkurs dcr Jnfantcricinstruktorcn in Thun und das vierzchnte eidgenössische

Uebungslagcr, und inspizirtc die Räumlichkeiten auf dcm Waffenplatz

Colombicr.
Das Kanzleipersonal bestand aus cincin Sekrctär, drei Gehilfen

und einem Kopisten. Der Abwart, der in dcn (freilich scltcnen) freien

Augenblicken mit Kopiaturen ausHilst, besorgt ncbst der Bedienung dcr

Kanzlei auch noch die Bürcaur dcs Obcrkriegskommissärs und des

Verwalters des Materiellen. Dem letzter« wurde statt eines gewöhnlichcn
Kopistcn cin Gchilfe bcigcgebcn, um dic stch stets mehrcnden tcchnifchen

Gutachtcn, Zeichnungen, Berechnungen u. s, w,, fowohl für die Kantone

als die Eidgenossenschaft ausarbeiten zu helfen.
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Slm <Sd)lxxffe biefer StBtfeilung feineS ©efdjäftSBeridjtS fann ber

BunbeSratf nicft umfin, auf bie ©djwierigfeiten aufmetffam ju maefen,

mit benen bie MilitäiPerwaltung in ^infieft beS EinfaltenS ber Bubge»

tirten Ärebite ju fämpfen fat. SBir ftnb nämlidj in einer UeBergangS«

periobe auS ber alten in bie neue Militärorganifation begriffen, ingoige
welcfer eS notfwenbig wirb, ben nicft unbebetttenben SuwacfS ber Slrmee

ju organifiren unb ju unterrief ten. ©uref bie Beftimmung, baß ben

Äantonen »ier 3afre geftattet feien, bie neuen ÄorpS ju errief tett, würbe
ber eibg. Militäröerwaltung bie Einwirfung auf baS SBieöiet ber jäfrlidj

ju infttuirenben neuen Sruppen entjogen unb ben Äantonen anfeint
gegeben, in ber SBeife, baß fie bie neuen ÄorpS eBen fo gut int erften

als im legten, ober ben bajwifdjen liegenben Safren inftruiren laffen
fönnen. ©a nun ber jäfrlicfe Boranfcflag auf bie orbcntlicfen SlttSga«

Ben 6erecfnet ift, fo tritt in golge jenes Momentes ber Uebelftanb ein,

baß Äantone in einem gegebenen BerwultungSjafr bebeutenb mefr Sruppen

inftruiren laffen, als worauf baS Bubget Berecf net ift. ©arauS läßt
fief erflären, baß bie Stefrutenfefulen nidjt unBebeutenb mefr als bie

Bttbgetirten ©ummen fofteten. ES wirb biefer Uebelftanb audj nod) in

fünftigen Safren, bis fämmtlicfe neue ÄotpS «tieftet fein werben, mefr
ober weniger ftatt ftnben.

Eine weitere ©cfwierigfeit in ber ÄomptaBilität, bie in anbern eibg.

BerrealtttngSjweigcn nicft »orfommt, liegt in ber Organifation beS Ber-
waltungSwefenS. Beinafe aße ÄommiffariatS6eaniten bie auf ben »er«

fdjiebenen Biägen »erwenbet werben, wectjfeln aßjäf rltdj, weil baburdj
gleidjjeitig audj bie Snftruftion berfelben beforgt wirb. ©arauS folgt
aber ber große Uebelftanb, baß feine ©efdjäftSfolge fidj bilbet unb aße

Befefle unb Snftruftioncn immer aufS Steue ertfeilt wetben muffen, unb
biefelben bann auef »erfefieben aufgefaßt unb Betfätigt werben, was ju
fefr öielen Äorrefponbenjen unb Stugen aßer Slrt Betantaffung gibt,
ofne ben 3u>erf einer formell ganj georbneten Äomptabilität Poßftänbig
erreichen jtt fönnen. ©iefer Uebelftanb wirb aller Slnftrengung ttngeacftet
niemals ganj öerfefwinben.

Slucf ben Äommanbanten" ber eibg. Militätfcfulen gegenübet ift eS

notfwenbig gewotben, bejügiidj auf bie außerorbentltcfen SluSgaben

ftrenge Maßnafmen ju ergreifen. Sticft nur ließen fief einige Beigcfen,
Slnfcfaffungen ofne Slutorifation ifrer Obern ju macfett, fonbern auef,
entgegen bem ifnen ertfeilteu ©eneralbefefl, nidjt für ben geförigen Er»

fag öetloren gegangener ober tnutfwißig befcfäbigter ©egenftänbe ©eitenS
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Am Schlüsse dieser Abtheilung seines Geschäftsberichts kann der

Bundesrath nicht umhin, auf die Schwierigkeiten aufmerkfam zu machen,

mit denen die Militärverwaltung in Hinficht des Einhaltcns der budge-

tirten Kredite zu kämpfen hat. Wir sind nämlich in einer Uebcrgangs-

periode aus der alten in die neue Militärorganisation begriffen, in Folge
welcher es nothwendig wird, den nicht unbedeutenden Zuwachs der Armee

zu organisiren und zu unterrichten. Durch die Bestimmung, daß den

Kantonen vier Jahre gestattet seien, die neuen Korps zu errichten, wurde
der eidg. Militärverwaltung die Einwirkung auf das Wieviel dcr jährlich

zu instruirenden neuen Truppen entzogen und dcn Kantonen anheim

gegeben, in der Weise, daß sie die neuen Korps eben so gut im ersten

als im letzten, oder dcn dazwischen liegenden Jahren instruiren lassen

könncn. Da nun dcr jährliche Voranschlag auf die ordentlichen Ausgaben

berechnet ist, so tritt in Folge jenes Momentcs der Uebclstand ein,

daß Kantone in einem gegebenen Verwultnngsjahr bedeutend mehr Truppen

instruiren lassen, als worauf das Budget berechnet ist. Daraus läßt
stch erklären, daß die Rekrutenschulen nicht unbedeutcnd mchr als die

budgetirten Summen kosteten. Es wird dieser Uebelstand auch »och in

künftigen Jahren, bis sämmtliche neue Korps errichtet sein werden, mehr
oder weniger statt sinden.

Eine weitere Schwierigkeit in der Komptabilität, die in andern cidg.

Verwaltungszweigen nicht vorkommt, liegt in der Organisation des

Verwaltungswesens. Beinahe alle Kommissariatsbeamten, die auf dcn

Verschiedenen Plätzen Verwendet werden, wechseln alljährlich, weil dadurch

gleichzeitig auch die Instruktion derselben besorgt wird. Daraus folgt
aber der große Uebclstand, daß keine Gefchäftsfolge sich bildet und alle

Befehle und Instruktionen immer aufs Neue ertheilt werden müssen, und
dieselben dann auch verschieden aufgefaßt und bethätigt werden, was zu

fehr Vielen Korrespondenzen und Rügen aller Art Veranlassung gibt,
ohne den Zweck einer formell ganz geordneten Komptabilität vollständig
erreichen zu können. Dieser Uebclstand wird aller Anstrengung ungeachtet
niemals ganz verschwinden.

Auch den Kommandanten'der eidg. Militärschulen gegenüber ist es

nothwendig geworden, bezüglich auf die außerordentlichen Ausgaben
strenge Maßnahmen zu ergrcifcn. Nicht nur ließen sich cinige beigehen,

Anschaffungen ohne Autorisation ihrer Obern zu machen, sondern auch,
entgegen dem ihnen crtheiltcn Generalbcfchl, nicht für den gchörigcn Ersatz

verlorcn gegangcncr oder mutbwiUig beschädigter Gegenstände Seitens
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ber UrfeBer ju forgen. ©tefeS Bewog baS Milttärbepattement, einen

Äommanbanten anjufalten, eine nicft unbebeutenbe ©umme auS feiner Bit»
öatfaffe ju erfegen unb für aße Sufunft folgenbe Slnorbnungen ju treffen:

„©er Äommanbant fat bem DBerinftruftor ber SBaffe einen Boran»

fcflag ü6er aße etwa erforberlicfen außerorbentlicfen SluSlagen einjufen»

ben, welcf' legterer benfetben mit feinem ©utaeften Begleitet unb fofort
bem eibg. Mititätbepattement jurg eftfteßung Potlegt.

„Slße Slnfcfaffungett Pon Blei6enbcm SBertfe bürfen erft bann erfolgen

wenn bie facfbejüglicfen Stecfnuugen ober Befteßjettel burdj ben

Betwalter beS eibg. ÄriegSmatetialS gutgefeißen worben finb.

„©er Äommanbant foß bafür forgen, baß bie öorrätfigen, am ©cfluffe
ber ©cfule nicft öerbraucften Materialien, wie j. B. Bulöer, Munition,
©cfeiben, <§olj, ©cfwellen u. f. w., ins eibg. Magajin abgeliefert werben

unb baß beut Berwalter beS Materießen ein Stapport eingefenbet

werbe.

„Bertoren gegangene Effeften muffen etfegt Werben.

„©er Äommanbant faftet perfönlicf für ben Erfag berfelben, wenn

er bie SS- 21 unb 39 beS ©eneralbefeflS füt SBieberf olungSfurfe nicft
geförig unb ju recftet 3"t, b. f. wäfrenb ber ©auer ber Militärfcfu«
Un öoßjieft."

%d)voei$txifd)t €oxxtfponbtn)en.

Unfer ©ünbenregifier ift öoß — b. f. wir Befennen unS fcfutbtg,
mefrere Stummem flnburcf, biefe Slbtfeilung öernacfläßigt ju faben,
aßein wir foffen buref biefeS offene ©eftänbniß auf ein milbeS Urtfetl.
EinentfeilS brürfte bie feiße 3ultfonne unb lorfte mit bem öerfüfrerifcfen
Blauen Fimmel finaitS in'S greie', anbemtfeilS nafm ber amtlicfe
Berieft beS eibgenöffifefen MtlitärbepartementS unfere ©palten in Be»

fcflag, trog ber fleinen ©djrift, bie wir gewäftt fatten; wir glauBten

jeboef mit ber öoßffänbigen Mittfeilung biefeS wieftigen SlftenftürfeS

unferen Äameraben einen ©ienft ju etweifen unb wetben biefeS aud) in
fünftigen Safren tfun, foßten fief nicft ©tintnten bagegen erfeBen. ©ie»

fei Berieft gewäfrt jebenfaßS einen Blirf in unfer gefammteS SBefrwefen
unb wenn Wir übet manefe Siitjelfeiten nicft fefr erbaut fein fönnen,
fo bürfen wir boef freubig geftefen: eS geft öotwärtS unb baS ift baS

Befte. Sa eS geft öorwärts, bie Eentralifation trägt ifre guten grücfte
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der Urheber zu sorgen. Dieses bewog das Militärdepartement, einen

Kommandanten anzuhalten, eine nicht unbedeutende Summe aus seiner

Privatkasse zu ersetzen und für alle Zukunft folgende Anordnungen zu treffen:
„Der Kommandant hat dem Oberinstruktor der Waffe einen Boranschlag

über alle etwa erforderlichen außerordentlichen Auslagen einzusenden,

welch' letzterer denselben mit seinem Gutachten begleitet und sofort
dem eidg. Militärdepartement zurF eststellung Vorlegt.

„Alle Anschaffungen Von bleibendem Werthe dürfen erst dann erfolgen

wenn die sachbezüglichen Rechnungen oder Bestellzettel durch den

Verwalter des eidg. Kriegsmaterials gutgeheißen worden sind.

„Der Kommandant soll dafür sorgen, daß die Vorräthigen, am Schlüsse

der Schule nicht verbrauchten Materialien, wie z. B. Pulver, Munition,
Scheiben, Holz, Schwellen u. s. w., ins cidg. Magazin abgeliefert werden

und daß dem Verwalter des Materiellen ein Rapport eingesendet

werde.

„Verloren gegangene Effekten müssen ersetzt werden.

„Der Kommandant haftet persönlich für den Ersatz derselben, wenn

er die 88. 21 und 39 des Generalbefehls für Wiederholungskurse nicht
gehörig und zu rechter Zeit, d. h. während dcr Dauer der Militärschu-
len vollzieht."

Schweizerische Correspondenzen.

Unser Sündenregister ist voll — d. h. wir bekennen uns schuldig,

mehrere Nummern hindurch, diese Abtheilung vernachläßigt zu haben,

allein wir hoffen durch dieses offene Geständnis; auf ein mildes Urtheil.
Einentheils drückte die heiße Julisonne und lockte mit dem verführerischen
blauen Himmel hinaus in's Freie', anderntheils nahm der amtliche

Bericht des eidgenössischen Militärdevartements unsere Spalten in
Beschlag, trotz der kleinen Schrift, die wir gewählt hatten; wir glaubten
jedoch mit der vollständigen Müthcilung diefes wichtigen Aktenstückes

unseren Kameraden einen Dienst zu erweisen und werden dieses auch in
künftigen Jahren thnn, sollten stch nicht Stimmen dagegen erheben. Dieser

Bericht gewährt jedenfalls einen Blick in unfer gefammtes Wchrwesen
und wenn wir über manche Einzclheitcn nicht sehr erbaut sein können,
so dürfen wir doch srcudig gestchen: es geht vorwärts und das ist das

Bestc. Ja es geht vorwärts, die Centralisation trägt ihre guten Früchte
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